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2 Einleitung 

Im vorliegenden Dokument sind weitere Methoden für die Bewertung von Maßnahmen im Haushaltssektor und 

anderen Sektoren definiert. 

 

Die in diesem Dokument verwendeten Funktionsbezeichnungen sind geschlechtsneutral zu verstehen. 
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3 Heizsysteme und Warmwasser 

Die Bewertung der Energieeinsparungen durch effiziente Heizsysteme orientiert sich am durchschnittlichen 

Energieverbrauch der Referenzgebäude und stützt sich auf die folgenden Normen: 

 ÖNORM B 1800 

 ÖNORM B 8110 

 ÖNORM EN ISO 13790 

 ÖNORM EN 13829 

 ÖNORM H 5056 

 ÖNORM H 5057 

 ÖNORM H 5058 

 ÖNORM H 5059 

Diese Normen finden in der OIB Richtlinie 6 Anwendung (OIB, 2011); diese Richtlinie dient als Basis für die 

Harmonisierung der bautechnischen Vorschriften in Österreich. Durch Verwendung der oben angeführten 

Normen sind die Gebäude hinsichtlich Energiekennwerten, Nutzungsprofilen und klimatischen Bedingungen 

definiert. 

Für die Berechnungen der Default-Werte wurde die Software „Gebäudeprofi Duo“ (ETU GmbH, 2014) 

verwendet, in der sowohl die OIB Richtlinie 6 als auch die angeführten Normen zur Anwendung kommen. 

Die normgerecht ermittelten Bedarfswerte wurden mit Daten zu verfügbaren Endenergieverbrauchswerten der 

Gebäude abgeglichen. Daher kann bei den Methoden zu Heizsystemen von einer Berücksichtigung der drei 

Korrekturfaktoren rb, so, cz Abstand genommen werden. Ausnahme ist die Methode zum „Einbau effizienter 

Umwälzpumpen“. 

Die im Kapitel „Heizsysteme“ für Erdgas ausgewiesenen Werte können auch für Heizsysteme auf der Basis von 

Flüssiggas angewandt werden. 

Anlagen zur Bereitstellung von Wärme und/oder Strom, sind in dem Ausmaß dem Endenergieverbrauch 

zuzuordnen, als die produzierte Energie gleichzeitig am Standort erzeugt und verbraucht wird und kein 

öffentliches Netz beliefert wird. 

Die Endenergieeinsparung basiert auf der Berechnung des Heizenergiebedarfs. Die Umrechnung von 

Heizwärmebedarf auf Heizenergiebedarf erfolgt mit der sogenannten Aufwandszahl (AZ). Die Aufwandszahl ist 

wie folgt definiert: 

 

AZ Aufwandszahl des Heizsystems [ - ] 

HEB Heizenergiebedarf [ kWh/m²a ] 

HWB Heizwärmebedarf [ kWh/m²a ] 

WWWB Warmwasserbedarf [ kWh/m²a ] 

 

Die Aufwandszahl dient daher der Umrechnung von Nutzenergiebedarf auf Endenergiebedarf.  

𝐴𝑍 =
𝐻𝐸𝐵

𝐻𝑊𝐵 +𝑊𝑊𝑊𝐵
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Die Default-Werte sind wie folgt anzuwenden: 

 Die EFH-Werte für Gebäude mit 1 oder 2 Nutzungseinheiten 

 Die MFH-Werte für Gebäude mit 3 bis 10 Nutzungseinheiten 

 Die GVWB-Werte für Gebäude ab 11 Nutzungseinheiten 

Ein Gebäude gilt als thermisch saniertes Gebäude, wenn in den letzten 10 Jahren vor dem Tausch des 

Heizsystems zwei der folgenden drei Maßnahmen umgesetzt wurden: 

 Dämmung der obersten Geschoßdecke 

 Dämmung der Außenwände 

 Tausch der Fenster  

Alle anderen Gebäude gelten als unsaniert. 
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3.1 Zentrale Raumwärmebereitstellung in einem Nichtwohngebäude 

Wird um weitere NWG ergänzt  
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3.2 Wärmepumpe im neuerrichteten Wohngebäude 

Ergänzungen  

In einem neuerrichteten Wohngebäude wird statt eines durchschnittlichen Heizsystems für die kombinierte 

Bereitstellung von Raumwärme und Warmwasser eine Wärmepumpe installiert. Für strombetriebene 

Wärmepumpen liegen für die Gebäudetypen Einfamilienhaus (EFH), Mehrfamilienhaus (MFH) und 

großvolumiger Wohnbau (GVWB) Default-Werte vor. 

Mit Erdgas betriebene Wärmepumpen sind projektspezifisch einzugeben. 

Weitere Ergänzungen im Dokument sinngemäß 
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3.3 Wärmepumpe im Bestandswohngebäude 

Ergänzungen  

In einem neuerrichteten Wohngebäude wird statt eines durchschnittlichen Heizsystems für die kombinierte 

Bereitstellung von Raumwärme und Warmwasser eine Wärmepumpe installiert. Für strombetriebene 

Wärmepumpen liegen für die Gebäudetypen Einfamilienhaus (EFH), Mehrfamilienhaus (MFH) und 

großvolumiger Wohnbau (GVWB) Default-Werte vor. 

Mit Erdgas betriebene Wärmepumpen sind projektspezifisch einzugeben. 

Weitere Ergänzungen im Dokument sinngemäß 
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3.4 Brauchwasser-Wärmepumpe im Gebäudebestand 

3.4.1 Beschreibung der Maßnahme 

In einem Bestandsgebäude (EFH) bzw. in einer Wohneinheit in einem Bestandsgebäude (MFH, GVWB) wird 

ein Elektro-Boiler zur Warmwasserbereitung durch eine Brauchwasser-Wärmepumpe ersetzt. Als Wärmequelle 

für die Brauchwasser-Wärmepumpe dient die Raumluft am Aufstellungsort (z.B. Keller, Badezimmer). 

Für die Gebäudetypen Einfamilienhaus (EFH), Mehrfamilienhaus (MFH) und Großvolumiger Wohnbau 

(GVWB) im Gebäudebestand sind Default-Werte vorhanden. 

 

Anwendung der Methode 

Projektspezifische 

Eingabe  

Für diese Methode ist eine projektspezifische Eingabe möglich. 

Anwendung der 

Methode 

Diese Methode ist für Maßnahmen ab 1.1.2014 anzuwenden, sofern keine individuelle 

Bewertung durchgeführt wurde. 

Haushaltsquote Für Wohngebäude 

Diese Maßnahme ist vollständig auf die Haushaltsquote gemäß §10 (1) des EEffG 

anrechenbar. 

 

Für Nichtwohngebäude 

Diese Maßnahme ist keinesfalls auf die Haushaltsquote gemäß §10 (1) des EEffG 

anrechenbar. 

Abschluss der 

Maßnahme 

Diese Maßnahme beginnt ihre Einsparwirkung mit dem Datum, ab dem die Anlage 

betriebsbereit ist, zu entfalten. 

 

3.4.2 Formel für die Bewertung der Maßnahme 

𝐸𝐸𝑔𝑒𝑠 = 𝑛 ∙ 𝐵𝐺𝐹 ∙ (𝑊𝑊𝑊𝐵 ∙ 𝐴𝑍𝑅𝑒𝑓 −𝑊𝑊𝑊𝐵 ∙ 𝐴𝑍𝑊𝑃) 

 

EEges Gesamte Endenergieeinsparung [ kWh/a ] 

n Anzahl der installierten Wärmepumpen [ - ] 

BGF Bruttogrundfläche [ m² ] 

WWWB Warmwasser-Wärmebedarf pro m² BGF pro Jahr [ kWh/m²a ] 

AZRef Aufwandszahl zur Umrechnung von Nutzenergie in Endenergie bei einem  

durchschnittlichen Warmwasserbereitstellungssystem mit einem Elektro-Boiler [ - ] 

AZWP Aufwandszahl zur Umrechnung von Nutzenergie in Endenergie bei einem 

durchschnittlichen Warmwasserbereitstellungssystem mit einer Brauchwasserwärmepumpe [ - ] 
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3.4.3 Default-Werte für Wohngebäude 

Lebensdauer für Luft/Wasser-Wärmepumpen: 18 Jahre 
1
 

Tabelle 3.4-1: Default-Werte 

 EFH  

(Gebäude) 

MFH 

(Wohneinheit) 

GVWB 

(Wohneinheit) 

BGF [ m² ] 172,2 101,1 86,1 

WWWB [ kWh/m²a ] 12,8 12,8 12,8 

AZRef Elektro-Boiler 2,22 2,42 2,58 

AZWP Brauchwasser-Wärmepumpe 

(Wärmequelle Kellerluft/Raumluft) 
1,06 1,12 1,19 

 

Endenergieeinsparung je Gebäude bzw. 

Wohneinheit [ kWh/m²a ] 
2.557 1.675 1.534 

 

3.4.4 Methodischer Ansatz und zugrunde liegende Daten 

Der Warmwasser-Wärmebedarf der Gebäude wird auf die m
2
 Bruttogrundfläche und nicht auf die 

Personenanzahl im Haushalt bezogen, um die Kompatibilität dieser Methode mit den weiteren Methoden für 

Heizsysteme sicherzustellen (siehe zitierte ÖNORMEN in Kapitel 7 bzw. OIB Richtlinie 6). 

Ausschlaggebend für die Endenergieeinsparung ist die Differenz zwischen der Aufwandszahl eines 

Referenzsystems und eines Systems nach der Effizienzmaßnahme sowie – bei der Berechnung der 

Energieeinsparung über Referenzgebäude – der durch die Gebäudespezifika determinierte 

Warmwasserenergiebedarf und die Bruttogrundfläche. Zur Berechnung der Endenergie-Einsparung durch 

verschiedene zu ergreifende Maßnahmen im Bereich der Heizungstechnik werden sogenannte Aufwandszahlen 

verwendet. Die Aufwandszahl beschreibt dabei das Verhältnis von Endenergie (für Warmwasser) zur 

Nutzenergie des Warmwasserwärmebedarfs. 

Aufwandszahl des Referenzsystems (Elektro-Boiler) AZRef 

Die Ausgangsdaten zur Berechnung der Default-Werte basieren auf dem Warmwasserbedarf der 

Beispielgebäude. Als Referenzsystem zur Warmwasserbereitung wurde ein Elektroboiler angenommen. Die 

detaillierte Beschreibung der Beispielgebäude findet sich in Kapitel 7, ebenso Werte für BGF und WWWB. Die 

Aufwandszahl für das Warmwasserbereitungssystem mit einem Elektro-Boiler wurde mit Hilfe der Software 

„Gebäudeprofi Duo“ (ETU GmbH, 2014), in der die OIB Richtlinie 6 (OIB, 2011) zur Anwendung kommt, 

generiert. 

Aufwandszahl der Brauchwasser-Wärmepumpe AZWP 

Die Berechnungen der Aufwandszahlen beruhen auf den in Kapitel 7 angeführten ÖNORMEN und der OIB 

Richtlinie 6. Für die Simulationen wurde die Software „Gebäudeprofi Duo“ (ETU GmbH, 2014) herangezogen. 

Die Nennleistung und die Leistungszahl des Heizkessels wurden nach ÖNORM H 5056 bestimmt. Dabei wurde 

die Wärmepumpenanlage für das Beispielgebäude simuliert
2
, der Energiebedarf für die Warmwasserbereitung 

ermittelt und daraus die Aufwandszahl berechnet. 

                                                           
1 Rechnerische Nutzungsdauer gem. VDI 2067 Blatt 1 (2012) für elektrische Luft/Wasser-Wärmepumpen. 
2 Unter Annahme der Betriebstemperaturen des Heizsystems: Vorlauf 40°C, Rücklauf 30°C. 
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3.4.5 Anwendungsbeispiel 

Installation einer Brauchwasser-Wärmepumpe im Einfamilienhaus 

Ausgangslage In einem Einfamilienhaus wird der bestehende Elektro-Boiler zur 

Bereitstellung von Warmwasser durch eine Brauchwasser-Wärmepumpe 

ersetzt. Die Brauchwasser-Wärmepumpe wird im Keller des Hauses 

aufgestellt. 

Vergleichsmaßnahme Die Warmwasserbereitung erfolgt mit dem bestehenden Elektro-Boiler. 

Berechnung der 

Endenergieeinsparung 

Das Einfamilienhaus hat eine Bruttogrundfläche von 172,2 m². Der 

jährliche Warmwasserwärmebedarf beträgt 12,8 kWh/m². 

Für die Warmwasserbereitung muss eine Wärmemenge von 2.204 kWh/Jahr 

bereitgestellt werden. Der bestehende Elektro-Boiler benötigt dafür eine 

Energiemenge in Form von elektrischem Strom von 4.893 kWh/Jahr 

(Aufwandszahl des bestehenden Elektro-Boilers = 2,22). 

Die Brauchwasserwärmepumpe benötigt 2.336 kWh/Jahr in Form von 

elektrischem Strom um die erforderliche Wärmemenge für das 

Einfamilienhaus bereitstellen zu können (Aufwandszahl der Brauchwasser-

Wärmepumpe = 1,06). 

Endenergieeinsparung/Jahr Die jährliche Endenergieeinsparung durch den Einsatz der Brauchwasser-

Wärmepumpe beträgt 2.557 kWh. 

 

3.4.6 Dokumentation der Maßnahme 

§ 27 EEffG legt die Dokumentationsanforderungen für Energieeffizienzmaßnahmen grundsätzlich fest. Für die 

vorliegende Methode gelten die folgenden Anforderungen: 

 (3) 1.: die Art der Energieeffizienzmaßnahme, die Art des eingesparten Energieträgers, nicht 

jedoch eine eindeutige Kennnummer (diese vergibt die Nationale Energieeffizienz-

Monitoringstelle); 

 (3) 2.: die genaue Bezeichnung des Unternehmens gemäß § 9 oder des Energielieferanten gemäß 

§ 10 oder § 11, dem die Energieeffizienzmaßnahme zuzurechnen ist; 

 (3) 3.: die genaue Bezeichnung der juristischen oder natürlichen Person, bei der die Maßnahme 

gesetzt wurde; 

 (3) 4.: den Zeitpunkt (Datum der Fertigstellung) und den Ort der Energieeffizienzmaßnahme; 

 (3) 6.: Art und Umfang von erhaltenen Förderungen für die Energieeffizienzmaßnahme sowie die 

Angabe des Anreizes, der Aufwendungen, Investitionen oder sonstiger Maßnahmen, die für das 

Setzen der Effizienzmaßnahme erforderlich waren; 

 (3) 7.: den Beleg, dass die Energieeffizienzmaßnahme tatsächlich gesetzt wurde; 

Dazu ist ein Beleg notwendig, mit Hilfe dessen der Tausch des Heizsystems nachgewiesen werden 

kann, z. B. Kopie der Installateurrechnung inkl. Typenbezeichnung der Anlage; 

 (3) 8.: das Datum der Dokumentation. 

Das zusätzliche Dokumentationserfordernis bei Verwendung dieser Methode ist: 

 Nachweis, dass es sich bei dem Gebäude um ein EFH, MFH oder GVWB handelt. 

Bei projektspezifischer Eingabe sind die verwendeten Werte nachweisbar zu dokumentieren und zu belegen. 
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3.5 Dämmung der Wärmeverteilungsrohre im Bestandsgebäude 

Wird um weitere NWG ergänzt 
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3.6 Heizkörper-Thermostatventile in Bestandsgebäuden 

3.6.1 Beschreibung der Maßnahme 

In einem Bestandsgebäude werden die von Hand zu betätigenden Regulierventile oder nicht mehr 

funktionsfähige Thermostatventile von Heizkörpern gegen neue Thermostatventile ausgetauscht. Das übrige 

Heizsystem inklusive Wärmeabgabesystem und die Gebäudehülle (Wärmedämmung, Fenster etc.) werden dabei 

nicht verändert. Es liegen Default-Werte für die Wohngebäudetypen Einfamilienhaus (EFH), Mehrfamilienhaus 

(MFH) und Großvolumiger Wohnbau (GVWB) für die Gebäudestandards „unsaniert“ und „thermisch saniert 

vor. 

Die Berechnungen basieren auf den Beispielgebäuden gemäß Kapitel 7. 

Anwendung der Methode 

Projektspezifische 

Eingabe  

Für diese Methode ist eine projektspezifische Eingabe möglich. 

Anwendung der 

Methode 

Diese Methode ist für Maßnahmen ab 1.1.2014 anzuwenden, soweit keine individuelle 

Bewertung durchgeführt wurde. 

Haushaltsquote Für Wohngebäude 

Diese Maßnahme ist vollständig auf die Haushaltsquote gemäß §10 (1) des EEffG 

anrechenbar. 

 

Für Nicht-Wohngebäude 

Diese Maßnahme ist keinesfalls auf die Haushaltsquote gemäß §10 (1) des EEffG 

anrechenbar. 

Abschluss der 

Maßnahme 

Diese Maßnahme beginnt ihre Einsparwirkung mit dem Datum der Installation der 

Thermostatventile zu entfalten. 
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3.6.2 Formel für die Bewertung der Maßnahme 

𝐸𝐸𝑔𝑒𝑠 =
𝑛𝑇𝑉
𝑛𝐻𝐾

∙ 𝐵𝐺𝐹 ∙ ((𝐻𝑊𝐵 +𝑊𝑊𝑊𝐵) ∙ 𝐴𝑍𝑅𝑒𝑓 − (𝐻𝑊𝐵 +𝑊𝑊𝑊𝐵) ∙ 𝐴𝑍𝐸𝑓𝑓) 

 

EEges Gesamte Endenergieeinsparung [ kWh/a ] 

nTV Anzahl der Heizkörper mit neu installierten Thermostatventilen [ - ] 

nHK Anzahl der gesamten Heizkörper je Gebäude (EFH) bzw. Wohneinheit (MFH, GVWB) [ - ] 

BGF Bruttogrundfläche des Gebäudes (EFH) bzw. der Wohneinheit (MFH, GVWB) [ m² ] 

HWB Heizwärmebedarf pro m² BGF pro Jahr [ kWh/m²a] 

WWWB Warmwasser-Wärmebedarf pro m² BGF pro Jahr [ kWh/m²a ] 

AZRef Aufwandszahl zur Umrechnung von Nutzenergie in Endenergie des Heizsystems mit einem mit 

Handventilen regulierten Wärmeabgabesystem [ - ] 

AZEff Aufwandszahl zur Umrechnung von Nutzenergie in Endenergie des Heizsystems mit einem mit 

Thermostatventilen regulierten Wärmeabgabesystem [ - ] 

 

3.6.3 Default-Werte 

Lebensdauer für Thermostatventile: 10 Jahre
3
 

Default-Werte für Wohngebäude 

Die Default-Werte sind wie folgt anzuwenden: 

 Die EFH-Werte für Gebäude mit 1 oder 2 Wohneinheiten 

 Die MFH-Werte für Gebäude mit 3 bis 10 Wohneinheiten 

 Die GVWB-Werte für Gebäude ab 11 Wohneinheiten 

Ein Gebäude gilt als thermisch saniertes Gebäude, wenn in den letzten 10 Jahren vor dem Tausch des 

Heizsystems mindestens zwei der folgenden drei Maßnahmen umgesetzt wurden: 

 Dämmung der obersten Geschoßdecke 

 Dämmung der Außenwände 

 Tausch der Fenster 

Alle anderen Gebäude gelten als unsaniert. 

  

                                                           
3 Wert entsprechend: “Recommendations On Measurement And Verification Methods In The Framework Of Directive 2006/32/EC On 

Energy End Use Efficiency And Energy Services” 
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Tabelle 3.6-1: Default-Werte für Wohngebäude in unsaniertem Zustand 

 EFH 

(Gebäude) 

MFH 

(Wohneinheit) 

GVWB 

(Wohneinheit) 

 

BGF / BGFWE 172,2 101,1 86,1 m² 

HWB 170,2 130,7 89,6 kWh/m²a 

WWWB 12,8 12,8 12,8 kWh/m²a 

nHK 12 8 5 - 

AZRef 1,70 1,62 1,76 - 

AZEff 1,69 1,61 1,74 - 

 

Tabelle 3.6-2: Default-Werte für Wohngebäude in thermisch saniertem Zustand 

 EFH 

(Gebäude) 

MFH 

(Wohneinheit) 

GVWB 

(Wohneinheit) 

 

BGF / BGFWE 172,2 101,1 86,1 m² 

HWB 67,0 58,0 46,6 kWh/m²a 

WWWB 12,8 12,8 12,8 kWh/m²a 

nHK 12 8 5 - 

AZRef 2,27 2,23 2,38 - 

AZEff 2,25 2,21 2,35 - 

 

Tabelle 3.6-3: Endenergieeinsparung für Wohngebäude [ kWh/a ] 

Unsanierte Wohngebäude 
EFH 

(Gebäude) 

MFH 

(Wohneinheit) 

GVWB 

(Wohneinheit) 

Endenergieeinsparung je Heizkörper (bzw. 

Thermostatventil) [ kWh/a ] 
26,3 18,1 35,3 

Thermisch sanierte Wohngebäude    

Endenergieeinsparung je Heizkörper (bzw. 

Thermostatventil) [ kWh/a ] 
22,9 17,9 30,7 

 

3.6.4 Methodischer Ansatz und zugrunde liegende Daten 

Als Basis für den Heizenergiebedarf und die Gebäudegeometrie wurden die Beispielgebäude aus Kapitel 7 

herangezogen. Für die Berechnungen der Energieeinsparungen durch die Installation der Thermostatventile 

wurden das genannte Beispielgebäude und die heizungstechnischen Vorgaben basierend auf den in diesem 

Kapitel angeführten ÖNORMEN bzw. der OIB Richtlinie 6 herangezogen. Die Simulationen wurden mit der 

Software „Gebäudeprofi Duo" (ETU GmbH, 2014), in der die Anforderungen der OIB Richtlinie 6 (OIB, 2011) 

und der genannten ÖNORMEN zur Anwendung kommen, durchgeführt. Dabei wurden für jeden Gebäudetyp 

zwei Ausgestaltungen des Wärmeabgabesystems, einmal mit handbetätigten Ventilen reguliert und einmal mit 

Thermostatventilen ausgestattet, simuliert und die sich daraus ergebenden Heizenergiebedarfe miteinander 

verglichen. 

Zur Bestimmung der Aufwandszahlen in Wohngebäuden wurden in einem ersten Schritt die Verteilungen der 

Heizsysteme und der verwendeten Energieträger für die drei Gebäudetypen EFH, MFH und GVWB für alle 

verfügbaren Baualtersklassen analysiert. Heizsysteme, die einen Anteil von mehr als 10% oder den 

nächstgrößten Anteil unter 10 % an der Wärmeversorgung einnehmen, werden als Referenzheizsysteme 

angesehen. Es ergeben sich für die Bestimmung der Referenzheizsysteme folgende Verteilungen: 
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Tabelle 3.6-4: Verteilung der Referenzheizsysteme von Wohngebäuden 

EFH 43 % gebäudezentrale Stückholzkessel 

33 % gebäudezentrale Heizölkessel 

24 % gebäudezentrale Erdgaskessel  

MFH 44 % gebäudezentrale Fernwärmeversorgung 

33 % dezentrale Erdgaskessel 

23 % gebäudezentrale Heizölkessel 

GVWB 61 % gebäudezentrale Fernwärmeversorgung 

39 % dezentrale Erdgaskessel 

 

Basierend auf den Verteilungen wurden die Aufwandszahlen der Heizsysteme mithilfe der Software 

„Gebäudeprofi Duo“ (ETU GmbH, 2014) berechnet. Dazu wurden folgende Annahmen getroffen: 

Tabelle 3.6-5: Heizungstechnische Annahmen für Wohngebäude 

Gebäudezentrale 

Stückholzkessel 

Entspricht dem System 2 „Niedertemperaturkessel“ des Leitfadens der OIB-Richtlinie 6 

(OIB, 2011), unter der Annahme eines Standardkessels, ergänzt um einen separaten 

Pufferspeicher. 

Gebäudezentrale 

Heizölkessel 

Entspricht dem System 2 „Niedertemperaturkessel“ des Leitfadens der OIB-Richtlinie 6 

(OIB, 2011), unter der Annahme eines Standardkessels. 

Gebäudezentrale 

Erdgaskessel 

Entspricht dem System 2 „Niedertemperaturkessel“ des Leitfadens der OIB-Richtlinie 6 

(OIB, 2011), unter der Annahme eines Standardkessels. 

Gebäudezentrale 

Fernwärme-

versorgung 

Entspricht dem System 5 „Fernwärme“ des Leitfadens der OIB-Richtlinie 6 (OIB, 2011) 

ergänzt um eine Dämmung der Rohrleitungen in einer Stärke von 1/3 ihres Durchmessers. 

Dezentrale 

Erdgaskessel 

Entspricht dem System 4 „Gaskombitherme“ des Leitfadens der OIB-Richtlinie 6 (OIB, 

2011). Die Wärmeverteilung sowie das Heizgerät befinden sich im konditionierten Bereich. 

 

Das heiztechnische System wird im Rahmen dieser Methode nicht verändert. Der Endenergieeinsparung ergibt 

sich aus dem Unterschied im Heizenergiebedarf eines Heizsystems zwischen der Regulierung der Wärmeabgabe 

von Heizkörpern mit handbetätigten Ventilen und der Regulierung mit Thermostatventilen. Die errechneten 

Aufwandszahlen wurden gemäß der Verteilung der Heizsysteme zu einem gewichteten Mittelwert für jeden 

Gebäudetyp zusammengefasst. 

 

Die Endenergieeinsparung je Heizkörper bzw. getauschtem Heizkörperventil berechnet sich aus der 

Endenergieeinsparung des Gebäudes bzw. der Wohneinheit geteilt durch die Anzahl der Heizkörper in 

ebensolchem/r. Für die Anzahl der Heizkörper je Gebäude bzw. Wohneinheit wird angenommen, dass sich unter 

jedem Fenster ein Heizkörper befindet, wie dies bei wassergeführten Zentralheizungen üblich ist (Recknagel, 

Sprenger, & Schramek, 2011). Die Anzahl der Fenster je Gebäude bzw. Wohneinheit leiten sich aus den 

Gebäudeparametern (siehe Kapitel 7) und der Annahme von Standardmaßen eines Fensters (Referenzmaß 1,23 x 

1,48 m gemäß ÖNORM EN ISO 12567-1) ab. 
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3.6.5 Anwendungsbeispiel 

Heizkörper-Thermostatventile in einem Wohngebäude 

Ausgangslage In einem sanierten großvolumigen Wohnbau werden in einer Wohneinheit 

3 der 5 bestehenden Heizkörper mit Thermostatventilen ausgestattet. 

Vergleichsmaßnahme Die Heizkörper in der Wohneinheit werden weiterhin mit den bestehenden 

handbetätigten Ventilen reguliert. 

Berechnung der 

Endenergieeinsparung 

Die Wohneinheit hat eine Bruttogrundfläche von 86,1 m². Der jährliche 

Heizwärmebedarf beträgt 46,6 kWh/m² und der jährliche 

Warmwasserwärmebedarf 12,8 kWh/m². 

Ein Heizsystem, dessen Wärmeabgabesystem mit handbetätigten Ventilen 

reguliert wird weist einen jährlichen Heizenergiebedarf von 12.172 kWh 

auf (Aufwandszahl = 2,38). 

Ein Heizsystem, dessen Wärmeabgabesystem mit Thermostatventilen 

reguliert wird weist einen jährlichen Heizenergiebedarf von 12.019 kWh 

auf (Aufwandszahl = 2,35). Da im Zuge dieser Maßnahme nur 3 von 5 

Heizkörpern getauscht werden, muss die Differenz der beiden 

Heizenergiebedarfe mit dem Faktor 3/5 multipliziert werden. 

Endenergieeinsparung/Jahr Die Endenergieeinsparung durch den Tausch von 3 von 5 

Heizkörperventilen beträgt 91,8 kWh/Jahr bzw. 30,7 kWh je 

Heizkörperventil und Jahr. 

 

3.6.6 Dokumentation der Maßnahme 

§ 27 EEffG legt die Dokumentationsanforderungen für Energieeffizienzmaßnahmen grundsätzlich fest. Für die 

vorliegende Methode gelten die folgenden Anforderungen: 

 (3) 1.: die Art der Energieeffizienzmaßnahme, die Art des eingesparten Energieträgers, nicht 

jedoch eine eindeutige Kennnummer (diese vergibt die Nationale Energieeffizienz-

Monitoringstelle); 

 (3) 2.: die genaue Bezeichnung des Unternehmens gemäß § 9 oder des Energielieferanten gemäß 

§ 10 oder § 11, dem die Energieeffizienzmaßnahme zuzurechnen ist; 

 (3) 3.: die genaue Bezeichnung der juristischen oder natürlichen Person, bei der die Maßnahme 

gesetzt wurde; 

 (3) 4.: den Zeitpunkt (Datum der Fertigstellung) und den Ort der Energieeffizienzmaßnahme; 

 (3) 6.: Art und Umfang von erhaltenen Förderungen für die Energieeffizienzmaßnahme sowie die 

Angabe des Anreizes, der Aufwendungen, Investitionen oder sonstiger Maßnahmen, die für das 

Setzen der Effizienzmaßnahme erforderlich waren; 

 (3) 7.: den Beleg, dass die Energieeffizienzmaßnahme tatsächlich gesetzt wurde; 

Dazu ist ein Beleg notwendig, mit Hilfe dessen die Installation der Thermostatventile 

nachgewiesen werden kann, z. B. Kopie der Installateurrechnung; 

 (3) 8.: das Datum der Dokumentation. 

Die zusätzlichen Dokumentationserfordernisse bei Verwendung dieser Methode sind: 

 Nachweis, dass es sich bei dem Gebäude um ein EFH, MFH oder GVWB handelt; 
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 Nachweis, dass es sich um ein saniertes oder unsaniertes Gebäude handelt. 

Bei projektspezifischer Eingabe sind die verwendeten Werte nachweisbar zu dokumentieren und zu belegen. 
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3.7 Einzelraumregelung in Bestandsgebäuden 

3.7.1 Beschreibung der Maßnahme 

In einem Bestandsgebäude werden die von Hand zu betätigenden Regulierventile oder nicht mehr 

funktionsfähige Thermostatventile von Heizkörpern gegen eine Einzelraumregelung mit elektronischem 

Regelgerät getauscht. Das übrige Heizsystem inklusive Wärmeabgabesystem und die Gebäudehülle 

(Wärmedämmung, Fenster etc.) werden dabei nicht verändert. Es liegen Default-Werte für die 

Wohngebäudetypen Einfamilienhaus (EFH), Mehrfamilienhaus (MFH) und Großvolumiger Wohnbau (GVWB) 

für die Gebäudestandards „unsaniert“ und „thermisch saniert“ vor. 

Die Berechnungen basieren auf den Beispielgebäuden gemäß Kapitel 7. 

Anwendung der Methode 

Projektspezifische 

Eingabe  

Für diese Methode ist eine projektspezifische Eingabe möglich. 

Anwendung der 

Methode 

Diese Methode ist für Maßnahmen ab 1.1.2014 anzuwenden, soweit keine individuelle 

Bewertung durchgeführt wurde. 

Haushaltsquote Für Wohngebäude 

Diese Maßnahme ist vollständig auf die Haushaltsquote gemäß §10 (1) des EEffG 

anrechenbar. 

 

Für Nicht-Wohngebäude 

Diese Maßnahme ist keinesfalls auf die Haushaltsquote gemäß §10 (1) des EEffG 

anrechenbar. 

Abschluss der 

Maßnahme 

Diese Maßnahme beginnt ihre Einsparwirkung mit dem Datum der Installation der 

Einzelraumregelung zu entfalten. 

 

3.7.2 Formel für die Bewertung der Maßnahme 

𝐸𝐸𝑔𝑒𝑠 = 𝑛 ∙ 𝐵𝐺𝐹 ∙ ((𝐻𝑊𝐵 +𝑊𝑊𝑊𝐵) ∙ 𝐴𝑍𝑅𝑒𝑓 − (𝐻𝑊𝐵 +𝑊𝑊𝑊𝐵) ∙ 𝐴𝑍𝐸𝑓𝑓) 

 

EEges Gesamte Endenergieeinsparung [ kWh/a ] 

BGF Bruttogrundfläche des Gebäudes (EFH) bzw. der Wohneinheit (MFH, GVWB) [ m² ] 

HWB Heizwärmebedarf pro m² BGF pro Jahr [ kWh/m²a] 

WWWB Warmwasser-Wärmebedarf pro m² BGF pro Jahr [ kWh/m²a ] 

AZRef Aufwandszahl zur Umrechnung von Nutzenergie in Endenergie des Heizsystems mit einem mit 

Handventilen regulierten Wärmeabgabesystem [ - ] 

AZEff Aufwandszahl zur Umrechnung von Nutzenergie in Endenergie des Heizsystems mit einer 

Einzelraumregelung mit elektronischem Regelgerät mit Optimierungsfunktion [ - ] 
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3.7.3 Default-Werte 

Lebensdauer für Systeme zur Einzelraumregulierung: 10 Jahre
4
 

Default-Werte für Wohngebäude 

Die Default-Werte sind wie folgt anzuwenden: 

 Die EFH-Werte für Gebäude mit 1 oder 2 Wohneinheiten 

 Die MFH-Werte für Gebäude mit 3 bis 10 Wohneinheiten 

 Die GVWB-Werte für Gebäude ab 11 Wohneinheiten 

Ein Gebäude gilt als thermisch saniertes Gebäude, wenn in den letzten 10 Jahren vor dem Tausch des 

Heizsystems mindestens zwei der folgenden drei Maßnahmen umgesetzt wurden: 

 Dämmung der obersten Geschoßdecke 

 Dämmung der Außenwände 

 Tausch der Fenster 

Alle anderen Gebäude gelten als unsaniert. 

Tabelle 3.7-1: Default-Werte für Wohngebäude in unsaniertem Zustand 

 EFH 

(Gebäude) 

MFH 

(Wohneinheit) 

GVWB 

(Wohneinheit) 

 

BGF / BGFWE 172,2 101,1 86,1 m² 

HWB 170,2 130,7 89,6 kWh/m²a 

WWWB 12,8 12,8 12,8 kWh/m²a 

AZRef 1,70 1,62 1,76 - 

AZEff 1,68 1,59 1,72 - 

 

Tabelle 3.7-2: Default-Werte für Wohngebäude in thermisch saniertem Zustand 

 EFH 

(Gebäude) 

MFH 

(Wohneinheit) 

GVWB 

(Wohneinheit) 

 

BGF / BGFWE 172,2 101,1 86,1 m² 

HWB 67,0 58,0 46,6 kWh/m²a 

WWWB 12,8 12,8 12,8 kWh/m²a 

AZRef 2,27 2,23 2,38 - 

AZEff 2,22 2,17 2,30 - 

 

  

                                                           
4
 Wert entsprechend: “Recommendations On Measurement And Verification Methods In The Framework Of Directive 2006/32/EC On 

Energy End Use Efficiency And Energy Services” 
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Tabelle 3.7-3: Endenergieeinsparung für Wohngebäude [ kWh/a ] 

Unsanierte Wohngebäude 
EFH 

(Gebäude) 

MFH 

(Wohneinheit) 

GVWB 

(Wohneinheit) 

Endenergieeinsparung je 

Gebäude/Wohneinheit mit Einzelraumregelung 

[ kWh/a ] 

630 435 353 

Thermisch sanierte Wohngebäude    

Endenergieeinsparung je 

Gebäude/Wohneinheit mit Einzelraumregelung 

[ kWh/a ] 

687 430 409 

 

3.7.4 Methodischer Ansatz und zugrunde liegende Daten 

Als Basis für den Heizenergiebedarf und die Gebäudegeometrie wurden die Beispielgebäude aus dem Kapitel 7 

herangezogen. Für die Berechnungen der Energieeinsparungen durch die Installation der Einzelraumregelung 

wurden das genannte Beispielgebäude und die heizungstechnischen Vorgaben basierend auf den in diesen 

Kapiteln angeführten ÖNORMEN bzw. der OIB Richtlinie 6 herangezogen. Die Simulationen wurden mit der 

Software „Gebäudeprofi Duo" (ETU GmbH, 2014), in der die Anforderungen der OIB Richtlinie 6 (OIB, 2011) 

und der genannten ÖNORMEN zur Anwendung kommen, durchgeführt. Dabei wurden für jeden Gebäudetyp 

zwei Ausgestaltungen des Wärmeabgabesystems, einmal mit handbetätigten Ventilen reguliert und einmal mit 

Einzelraumregulierung mit elektronischem Regelgerät mit Optimierungsfunktion ausgestattet, simuliert und die 

sich daraus ergebenden Heizenergiebedarfe miteinander verglichen. 

Zur Bestimmung der Aufwandszahlen in Wohngebäuden wurden in einem ersten Schritt die Verteilungen der 

Heizsysteme und der verwendeten Energieträger für die drei Gebäudetypen EFH, MFH und GVWB für alle 

verfügbaren Baualtersklassen analysiert. Heizsysteme, die einen Anteil von mehr als 10% oder den 

nächstgrößten Anteil unter 10 % an der Wärmeversorgung einnehmen, werden als Referenzheizsysteme 

angesehen. Es ergeben sich für die Bestimmung der Referenzheizsysteme folgende Verteilungen: 

Tabelle 3.7-4: Verteilung der Referenzheizsysteme von Wohngebäuden 

EFH 43 % gebäudezentrale Stückholzkessel 

33 % gebäudezentrale Heizölkessel 

24 % gebäudezentrale Erdgaskessel  

MFH 44 % gebäudezentrale Fernwärmeversorgung 

33 % dezentrale Erdgaskessel 

23 % gebäudezentrale Heizölkessel 

GVWB 61 % gebäudezentrale Fernwärmeversorgung 

39 % dezentrale Erdgaskessel 

 

  



ANHANG 

22 

 

Basierend auf den Verteilungen wurden die Aufwandszahlen der Heizsysteme mithilfe der Software 

„Gebäudeprofi Duo“ (ETU GmbH, 2014) berechnet. Dazu wurden folgende Annahmen getroffen: 

Tabelle 3.7-5: Heizungstechnische Annahmen für Wohngebäude 

Gebäudezentrale 

Stückholzkessel 

Entspricht dem System 2 „Niedertemperaturkessel“ des Leitfadens der OIB-Richtlinie 6 

(OIB, 2011), unter der Annahme eines Standardkessels, ergänzt um einen separaten 

Pufferspeicher. 

Gebäudezentrale 

Heizölkessel 

Entspricht dem System 2 „Niedertemperaturkessel“ des Leitfadens der OIB-Richtlinie 6 

(OIB, 2011), unter der Annahme eines Standardkessels. 

Gebäudezentrale 

Erdgaskessel 

Entspricht dem System 2 „Niedertemperaturkessel“ des Leitfadens der OIB-Richtlinie 6 

(OIB, 2011), unter der Annahme eines Standardkessels. 

Gebäudezentrale 

Fernwärme-

versorgung 

Entspricht dem System 5 „Fernwärme“ des Leitfadens der OIB-Richtlinie 6 (OIB, 2011) 

ergänzt um eine Dämmung der Rohrleitungen in einer Stärke von 1/3 ihres Durchmessers. 

Dezentrale 

Erdgaskessel 

Entspricht dem System 4 „Gaskombitherme“ des Leitfadens der OIB-Richtlinie 6 (OIB, 

2011). Die Wärmeverteilung sowie das Heizgerät befinden sich im konditionierten Bereich. 

 

Das heiztechnische System wird im Rahmen dieser Methode nicht verändert. Der Endenergieeinsparung ergibt 

sich aus dem Unterschied im Heizenergiebedarf eines Heizsystems zwischen der Regulierung der Wärmeabgabe 

von Heizkörpern mit handbetätigten Ventilen und der Regulierung mit einer Einzelraumregelung. Die 

errechneten Aufwandszahlen wurden gemäß der Verteilung der Heizsysteme zu einem gewichteten Mittelwert 

für jeden Gebäudetyp zusammengefasst. 

 

3.7.5 Anwendungsbeispiel 

Einzelraumregelung mit elektronischem Regelgerät mit Optimierungsfunktion in einem Wohngebäude 

Ausgangslage In einem sanierten großvolumigen Wohnbau wird das 

Wärmeabgabesystem einer Wohneinheit mit einer Einzelraumregelung mit 

elektronischem Regelgerät ausgestattet. 

Vergleichsmaßnahme Die Wärmeabgabe der Heizkörper in der Wohneinheit wird weiterhin mit 

den bestehenden handbetätigten Ventilen reguliert. 

Berechnung der 

Endenergieeinsparung 

Die Wohneinheit hat eine Bruttogrundfläche von 86,1 m². Der jährliche 

Heizwärmebedarf beträgt 46,6 kWh/m² und der jährliche 

Warmwasserwärmebedarf 12,8 kWh/m². 

Ein Heizsystem, dessen Wärmeabgabesystem mit handbetätigten Ventilen 

reguliert wird weist einen jährlichen Heizenergiebedarf von 12.172 kWh 

auf (Aufwandszahl = 2,38). 

Ein Heizsystem, dessen Wärmeabgabesystem mit einer 

Einzelraumregelung mit elektronischem Regelgerät reguliert wird weist 

einen jährlichen Heizenergiebedarf von 11.763 kWh auf (Aufwandszahl = 

2,30). 

Endenergieeinsparung/Jahr Die Endenergieeinsparung durch den Tausch der Wärmeabgaberegulierung 

beträgt 409 kWh/Jahr. 
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3.7.6 Dokumentation der Maßnahme 

§ 27 EEffG legt die Dokumentationsanforderungen für Energieeffizienzmaßnahmen grundsätzlich fest. Für die 

vorliegende Methode gelten die folgenden Anforderungen: 

 (3) 1.: die Art der Energieeffizienzmaßnahme, die Art des eingesparten Energieträgers, nicht 

jedoch eine eindeutige Kennnummer (diese vergibt die Nationale Energieeffizienz-

Monitoringstelle); 

 (3) 2.: die genaue Bezeichnung des Unternehmens gemäß § 9 oder des Energielieferanten gemäß 

§ 10 oder § 11, dem die Energieeffizienzmaßnahme zuzurechnen ist; 

 (3) 3.: die genaue Bezeichnung der juristischen oder natürlichen Person, bei der die Maßnahme 

gesetzt wurde; 

 (3) 4.: den Zeitpunkt (Datum der Fertigstellung) und den Ort der Energieeffizienzmaßnahme; 

 (3) 6.: Art und Umfang von erhaltenen Förderungen für die Energieeffizienzmaßnahme sowie die 

Angabe des Anreizes, der Aufwendungen, Investitionen oder sonstiger Maßnahmen, die für das 

Setzen der Effizienzmaßnahme erforderlich waren; 

 (3) 7.: den Beleg, dass die Energieeffizienzmaßnahme tatsächlich gesetzt wurde; 

Dazu ist ein Beleg notwendig, mit Hilfe dessen die Installation der Einzelraumregelung 

nachgewiesen werden kann, z. B. Kopie der Installateurrechnung; 

 (3) 8.: das Datum der Dokumentation. 

Die zusätzlichen Dokumentationserfordernisse bei Verwendung dieser Methode sind: 

 Nachweis, dass es sich bei dem Gebäude um ein EFH, MFH oder GVWB handelt; 

 Nachweis, dass es sich um ein saniertes oder unsaniertes Gebäude handelt. 

Bei projektspezifischer Eingabe sind die verwendeten Werte nachweisbar zu dokumentieren und zu belegen. 
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3.8 Hydraulischer Abgleich 

Hier könnten wir noch eine Argumentation einfügen, dass nur projektspezifisch möglich 
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4 Thermisch verbesserte Gebäudehülle 
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4.1 Sanierung einzelner Bauteile 

4.1.1 Beschreibung der Maßnahme 

Ein bestehendes Gebäude wird durch einzelne bautechnische Maßnahmen (z.B. Fassadendämmung) auf einen 

besseren thermischen Standard saniert. Das heizungstechnische System wird nicht verändert. Die Verwendung 

der Default-Methode setzt die Bekanntgabe der Flächen verbesserten Bauteile voraus. Für die Aufwandszahlen 

der Heizsysteme sowie für die U-Werte der Bauteile sind Default-Werte vorhanden. 

 

Anwendung der Methode 

Projektspezifische 

Eingabe  

Für diese Methode ist eine projektspezifische Eingabe möglich. 

Anwendung der 

Methode 

Diese Methode ist für Maßnahmen anzuwenden, die ab dem in §14 (2) der 

Richtlinienverordnung definierten Zeitpunkt umgesetzt werden. 

Haushaltsquote Für Wohngebäude 

Diese Maßnahme ist vollständig auf die Haushaltsquote gemäß §10 (1) des EEffG 

anrechenbar. 

 

Für Nichtwohngebäude 

Diese Maßnahme ist keinesfalls auf die Haushaltsquote gemäß §10 (1) des EEffG 

anrechenbar. 

Abschluss der 

Maßnahme 

Diese Maßnahme beginnt ihre Einsparwirkung mit dem Datum der Fertigstellung der 

Sanierung des Bauteils zu entfalten. 

 

4.1.2 Formel zur Bewertung der Maßnahme 

𝐸𝐸𝑔𝑒𝑠 = (𝑈𝑅𝑒𝑓 − 𝑈𝐸𝑓𝑓) ∙ 𝐵𝑇𝐹 ∙ 𝐻𝐺𝑇𝑅𝐾 ∙ 𝑓𝑈 ∙ 𝐴𝑍𝑅𝑒𝑓 ∙ 𝑟𝑏 ∙ 𝑠𝑜 ∙ 𝑐𝑧 

 

EEges Gesamte Endenergieeinsparung der Maßnahme [ kWh/a ] 

URef Wärmedurchgangskoeffizient des Referenzfalls [ W/m²K ] 

UEff Wärmedurchgangskoeffizient des verbesserten Bauteils [ W/m²K ] 

BTF Fläche des verbesserten Bauteils [ m² ] 

HGTRK Heizgradtage des Referenzklimas [ Kd/a ] 

fU Faktor zur Umrechnung in Kilowattstunden [ kh/d ] 

AZRef Aufwandszahl des Heizsystems im Referenzgebäude [ - ] 

rb Rebound Effekt, Erhöhung des Energieverbrauchs durch geringere Kosten des Energieservice [ - ] 

so Spill over Effekt = Multiplikatoreffekt der Maßnahme [ - ] 

cz Sicherheitszu-/-abschlag [ - ] 
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4.1.3 Default-Werte 

Die Maßnahme „thermisch verbesserte Gebäudehülle“ setzt sich aus der Wärmedämmung der Gebäudehülle und 

dem Tausch der Fenster bzw. deren Verglasung zusammen. 

Laut Final CWA Draft (CEN WS 27) sind die Lebensdauern dieser Maßnahmen wie folgt anzusetzen:  

 Wärmedämmung der Gebäudehülle: >25 Jahre 

 Fenster / Verglasung: 24 Jahre 

Die Lebensdauer der Maßnahme „thermische Verbesserung der Gebäudehülle“ wird daher mit 25 Jahren 

angesetzt. 

Tabelle 4.1-1: Default-Werte 

 EFH MFH GVWB  

AZRef 1,69 1,52 1,57 [ - ] 

HGTRK 3.400 [ Kd/a ] 

fU 0,024 [ kh/d ] 

 

Tabelle 4.1-2: U-Werte der Bestandsgebäude und Mindestanforderungen für sanierte Gebäude laut OIB-RL 6 

(2011) 

 U-Wert [ W/m²K] 

KD OG AW DF FE AT 

EFH Bestand 0,73 0,52 0,90 0,55 2,52 2,42 

MFH Bestand 0,73 0,52 0,90 0,55 2,52 2,42 

GVWB Bestand 0,73 0,52 0,90 0,55 2,52 2,42 

OIB RL 6 (Anforderung 

für Renovierung/Neubau 

für Wohngebäude) 

0,40 0,20 0,35 0,20 1,40 1,70 

(KD…Kellerdecke, OG…Oberste Geschoßdecke, AW…Außenwand, DF…Dachfläche, F…Fensterfläche, 

AT…Außentüren) 

 

Tabelle 4.1-3: Endenergieeinsparung für sanierte Bauteile [ kWh/m
2
, a ] 

 Endenergieeinsparung je m² saniertem Bauteil [ kWh/a ] 

KD OG AW DF FE AT 

EFH 45,5 44,1 75,8 48,3 154,5 99,3 

MFH 40,9 39,7 68,2 43,4 138,9 89,3 

GVWB 42,3 41,0 70,5 44,8 143,5 92,2 
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4.1.4 Methodischer Ansatz und zugrunde liegende Daten 

Aufwandszahlen 

Die Aufwandszahlen werden dem Kapitel Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. „Sanierung 

von Wohngebäuden“ entnommen. 

U-Werte im unsanierten und sanierten Zustand 

Bauteil im Bestand: Es werden die U-Werte der geltenden Bauordnungen der Jahre 1960-1980, über die 

Bundesländer gemittelt (Quelle: OIB-RL 6 Leitfaden 2011) herangezogen.  

Sanierter Bauteil: Als Ausgangswert für die Bestimmung der U-Werte der Sanierung wurden die U-Werte des 

Beispiel-Bestandsgebäudes so angepasst, dass die HWB-Mindestanforderungen der OIB-Richtlinie 6 erreicht 

werden. 

OIB RL 6-Anforderungen: Beim Neubau oder der Renovierung eines Gebäudes oder Gebäudeteils sowie bei 

der Erneuerung eines Bauteils dürfen bei konditionierten Räumen die in Kapitel 10.2 der RL genannten 

Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Werte) bei wärmeübertragenden Bauteilen nicht überschritten werden. 

 

4.1.5 Anwendungsbeispiel 

Fenstertausch im Mehrfamilienhaus 

Ausgangslage In einem Mehrfamilienhaus werden die alten Fenster durch neue ersetzt. 

Vergleichsmaßnahme Die alten Fenster verbleiben an Ort und Stelle. 

Berechnung der 

Endenergieeinsparung 

Die zu tauschenden Fensterflächen haben eine Gesamtfläche von 63 m². Der 

U-Wert der bestehenden Fenster beträgt 2,52 W/m²K und somit entstehen 

Wärmeverluste in einer Höhe von 19.691 kWh/Jahr. Die neuen Fenster 

verfügen nun über einen U-Wert von 1,08 W/m²K. Die Wärmeverluste 

durch die Fenster können somit auf 8.439 kWh/Jahr reduziert werden. 

Endenergieeinsparung/Jahr Die gesamte jährliche Endenergieeinsparung beim Tausch der Fenster in 

einem Mehrfamilienhaus beträgt 11.252 kWh. 
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4.1.6 Dokumentation der Maßnahme 

§ 27 EEffG legt die Dokumentationsanforderungen für Energieeffizienzmaßnahmen grundsätzlich fest. Für die 

vorliegende Methode gelten die folgenden Anforderungen: 

 (3) 1.: die Art der Energieeffizienzmaßnahme, die Art des eingesparten Energieträgers, nicht 

jedoch eine eindeutige Kennnummer (diese vergibt die Nationale Energieeffizienz-

Monitoringstelle); 

 (3) 2.: die genaue Bezeichnung des Unternehmens gemäß § 9 oder des Energielieferanten gemäß 

§ 10 oder § 11, dem die Energieeffizienzmaßnahme zuzurechnen ist; 

 (3) 3.: die genaue Bezeichnung der juristischen oder natürlichen Person, bei der die Maßnahme 

gesetzt wurde; 

 (3) 4.: den Zeitpunkt (Datum der Fertigstellung) und den Ort der Energieeffizienzmaßnahme; 

 (3) 6.: Art und Umfang von erhaltenen Förderungen für die Energieeffizienzmaßnahme sowie die 

Angabe des Anreizes, der Aufwendungen, Investitionen oder sonstiger Maßnahmen, die für das 

Setzen der Effizienzmaßnahme erforderlich waren; 

 (3) 7.: den Beleg, dass die Energieeffizienzmaßnahme tatsächlich gesetzt wurde; 

Dazu ist ein Beleg notwendig, mit Hilfe dessen die Sanierung der Bauteile nachgewiesen werden 

kann; 

 (3) 8.: das Datum der Dokumentation. 

Das zusätzliche Dokumentationserfordernis bei Verwendung dieser Methode ist: 

 Nachweis, dass es sich bei dem Gebäude um ein EFH, MFH oder GVWB handelt; 

 Der Nachweis über die erreichten U-Werte sowie über die sanierte Bauteilfläche. 

Bei projektspezifischer Eingabe sind die verwendeten Werte nachweisbar zu dokumentieren und zu belegen. 
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5 Mobilität 
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5.1 Spritspar-APP 

5.1.1 Beschreibung der Maßnahme 

Lenkberechtigte Personen absolvieren eine virtuelle Schulung zu spritsparendem Verhalten. Dabei werden die 

zentralen Tipps zur spritsparenden Fahrweise in multimedialer Form via APP vermittelt und in der Folge von 

teilnehmenden Personen umgesetzt. Die Inhalte der Schulung werden in mehrere Kampagnen unterteilt und 

zeitlich getrennt in multimedialer Form (z.B.: Video, Slideshow) behandelt. Eine Spritspar-Schulung kann 

sowohl von Personen, die im Auftrag eines Unternehmens unterwegs sind, als auch von Privatpersonen 

absolviert werden. 

Im Bereich der Nutzfahrzeuge besteht im Rahmen der C95/D95-Weiterbildung eine gesetzliche Verpflichtung 

zur Absolvierung eines Trainings zur „wirtschaftlichen Fahrweise“ für Berufskraftfahrerinnen und -fahrer für die 

Kategorien Lkw und Bus. Die Anrechnung einer multimedialen Spritspar-Schulung per APP ist daher nur 

möglich, wenn die angebotenen Inhalte auf den Bereich der Personenkraftwagen bezogen werden.  

Eine Schulung wird als Spritspar-Schulung anerkannt, wenn die Inhalte mit jenen eines Spritspartrainings (siehe 

dazu Kapitel 7.2) übereinstimmen und wenn die Schulung vom Nutzer nachweislich angesehen und mittels 

Feedback bestätigt wurde. Die Schwerpunkte sind einer Broschüre des BMLFUW zu entnehmen (BMLFUW, 

2010). 

 

Anwendung der Methode 

Projektspezifische 

Eingabe  

Für diese Methode ist eine projektspezifische Eingabe möglich. 

Anwendung der 

Methode 

Diese Methode ist für Maßnahmen ab 1.1.2014 anzuwenden, soweit keine individuelle 

Bewertung durchgeführt wurde. 

Haushaltsquote Für privat genutzte Fahrzeuge 

Diese Maßnahme ist vollständig auf die Haushaltsquote gemäß §10 (1) des EEffG 

anrechenbar. 

 

Für betrieblich genutzte Fahrzeuge 

Diese Maßnahme ist keinesfalls auf die Haushaltsquote gemäß §10 (1) des EEffG 

anrechenbar. 

Abschluss der 

Maßnahme 

Diese Maßnahme beginnt ihre Einsparwirkung mit dem Datum des Abrufs einer Spritspar-

Kampagne zu entfalten.  
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5.1.2 Formel für die Bewertung der Maßnahme 

Die Endenergieeinsparung einer lenkberechtigten Person setzt sich aus dem durchschnittlichen 

Endenergieverbrauch aller Fahrten dieser Person multipliziert mit dem Faktor der Einsparung durch eine 

multimediale Spritspar-Schulung per APP bezogen auf den Endenergieverbrauch und der Anzahl an Aufrufen 

von Spritspar-Kampagnen dividiert durch die Anzahl an Spritspar-Kampagnen, die alle Inhalte der Spritspar-

Schulung abdecken zusammen. 

𝐸𝐸𝑔𝑒𝑠 =
𝑛 ∙ 𝐸𝐸𝑉 ∙ 𝑓𝑒𝑒

𝑛𝑔𝑒𝑠
∙ 𝑟𝑏 ∙ 𝑠𝑜 ∙ 𝑐𝑧 

 

EEges Endenergieeinsparung der Maßnahme in [ kWh/a ] 

n Anzahl der Aufrufe von Spritspar-Kampagnen [ - ] 

EEV Durchschnittlicher Endenergieverbrauch aller Fahrten einer teilnehmenden Person pro Jahr 

[ kWh/a ] 

fee Faktor der Einsparung durch eine multimediale Spritspar-Schulung per APP bezogen auf den 

Endenergieverbrauch [ % ] 

nges Anzahl an Spritspar-Kampagnen, die alle Inhalte einer Spritspar-Schulung abdecken 

rb Rebound Effekt, Erhöhung des Energieverbrauchs durch geringere Kosten des Energieservice [ - ] 

so Spill over Effekt = Multiplikatoreffekt der Maßnahme [ - ] 

cz Sicherheitszu-/-abschlag [ - ] 

 

5.1.3 Default-Werte  

Die Lebensdauer der Maßnahme beträgt 2 Jahre (CEN, 2007). 

Tabelle 5.1-1: Default-Werte für Pkw 

fee Einsparung durch eine multimediale Spritspar-Schulung per 

APP 
3 % 

EEV Durchschnittlicher Endenergieverbrauch aller Fahrten einer 

teilnehmenden Person pro Jahr [ kWh/a ] 
8.300 

 

Voraussetzung für die Verwendung dieses Einsparungswerts ist die Einhaltung der in der Beschreibung 

genannten Kriterien für Spritspar-Schulungen. 

Tabelle 5.1-2: Endenergieeinsparung je multimedialer Spritspar-Schulung per APP [ kWh/a ] 

 

Endenergieeinsparung 

[ kWh/a ] 

Multimediale Spritspar-Schulung per APP 249 
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5.1.4 Methodischer Ansatz und zugrunde liegende Daten 

Einsparung durch eine multimediale Spritspar-Schulung per APP 

Zur Abschätzung der Wirksamkeit einer multimedialen Spritspar-Schulung per APP wurde folgende Quelle 

herangezogen: Smokers, et al., 2006. 

Laut dieser Studie wird bei Vermittlung einer spritsparenden Fahrweise mittels Broschüre eine Einsparung von 

3 % erreicht. Der Einsatz dieses Wertes ist plausibel, da der Wissenstransfer bei einer multimedialen Spritspar-

Schulung per APP jenem bei Lesen einer Broschüre ähnlich ist. Die Schulungsteilnehmerin oder der 

Schulungsteilnehmer wird visuell und ohne Praxisteil auf mögliche Einsparpotentiale hingewiesen. 

Im Bereich der Nutzfahrzeuge besteht im Rahmen der C95/D95 Weiterbildung eine gesetzliche Verpflichtung 

zur Absolvierung eines Trainings zur „wirtschaftlichen Fahrweise“ für Berufskraftfahrerinnen und 

Berufskraftfahrer für die Kategorien Lkw und Bus. Allerdings besteht hier nicht das Erfordernis einen 

praktischen Ausbildungsteil zu absolvieren. Die Inhalte einer multimedialen Spritspar-Schulung per APP müssen 

daher auf den Pkw-Bereich bezogen werden um anerkannt zu werden. 

Lebensdauer 

Das Erlernen der spritsparenden Fahrweise erfordert eine Verhaltensänderung. Damit ist davon auszugehen, dass 

die Konsequenz der Anwendung der Spritspar-Tipps im Zeitverlauf nachlässt und die Spriteinsparung dadurch 

nach ein paar Monaten weniger stark ausfällt als vergleichsweise unmittelbar nach der Schulung. Aufgrund 

dieser Erfahrungen und der in der Europäischen Norm (CEN, 2007) festgelegten Lebensdauer von Maßnahmen 

zur Verhaltensänderung wird die Lebensdauer der Maßnahme auf 2 Jahre festgelegt. 

Durchschnittlicher Energieverbrauch eines Pkw 

Der durchschnittliche Energieverbrauch eines Pkw in Österreich wurde der Methode „Spritspar-Trainings“ 

entnommen.  

 

5.1.5 Anwendungsbeispiel 

Ausgangslage Eine lenkberechtigte Person möchte den Treibstoffbedarf ihres Pkw 

reduzieren und nimmt daher an einer multimedialen Spritspar-Schulung 

per APP teil. 

Vergleichsmaßnahme Die lenkberechtigte Person nimmt an keiner multimedialen Spritspar-

Schulung per APP teil und ändert ihr Fahrverhalten somit nicht. 

Berechnung der 

Endenergieeinsparung 

Die geforderten Inhalte einer multimedialen Spritspar-Schulung per APP 

werden mittels 17 Spritspar-Kampagnen vermittelt. 

Die lenkberechtigte Person nimmt im Jahr 2015 an insgesamt 17 Spritspar-

Kampagnen teil. 

Der Pkw der lenkberechtigten Person weist einen jährlichen 

Endenergieverbrauch von 8.300 kWh auf. 

Es wird davon ausgegangen, dass durch Aufruf einer Spritspar-Kampagne 

eine Endenergieeinsparung von 14,65 kWh/a erzielt werden kann. 

Endenergieeinsparung/Jahr Die Endenergieeinsparung für diese Person beträgt im Jahr 2015 249 kWh. 

 

5.1.6 Dokumentation der Maßnahme 

§ 27 EEffG legt die Dokumentationsanforderungen für Energieeffizienzmaßnahmen grundsätzlich fest. Für die 

vorliegende Methode gelten die folgenden Anforderungen: 
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 (3) 1.: die Art der Energieeffizienzmaßnahme, die Art des eingesparten Energieträgers, nicht 

jedoch eine eindeutige Kennnummer (diese vergibt die Nationale Energieeffizienz-

Monitoringstelle); 

 (3) 2.: die genaue Bezeichnung des Unternehmens gemäß § 9 oder des Energielieferanten gemäß 

§ 10 oder § 11, dem die Energieeffizienzmaßnahme zuzurechnen ist; 

 (3) 3.: die genaue Bezeichnung der juristischen oder natürlichen Person, bei der die Maßnahme 

gesetzt wurde; 

 (3) 4.: den Zeitpunkt (Datum der Fertigstellung) und den Ort der Energieeffizienzmaßnahme; 

 (3) 6.: Art und Umfang von erhaltenen Förderungen für die Energieeffizienzmaßnahme sowie die 

Angabe des Anreizes, der Aufwendungen, Investitionen oder sonstiger Maßnahmen, die für das 

Setzen der Effizienzmaßnahme erforderlich waren; 

 (3) 7.: den Beleg, dass die Energieeffizienzmaßnahme tatsächlich gesetzt wurde; 

Dazu ist ein Beleg notwendig, mit Hilfe dessen die Durchführung der multimedialen Spritspar-

Schulungen in der erforderlichen Qualität nachgewiesen werden kann, z.B. Datenbankauszug inkl. 

Inhalte der durchgeführten Kampagnen;  

 (3) 8.: das Datum der Dokumentation. 

Bei projektspezifischer Eingabe sind die verwendeten Werte nachweisbar zu dokumentieren und zu belegen. 

 

5.1.7 Literatur 

BMLFUW, 2010. Spritsparen - Modern driving, Wien: BMLFUW. 

CEN, 2007. Saving lifetimes of Energy Efficiency Improvement Measures in bottom-up calculations, Brussels: 

European Committee for Standardization. 

Praschl, M., 2010. Evaluation der verpflichtenden Spritsparausbildung für LKW Lenker in Niederösterreich, s.l.: 

s.n. 

Smokers, R., Vermeulen, R., van Mieghem, R. & Gense, R., 2006. Review and analysis of the reduction 

potential and costs of technological and other measures to reduce CO2-emissions from passenger cars, Delft: 

TNO Science and Industry. 

STATISTIK AUSTRIA, 2014. Entwicklung der Energieintensität des Pkw-Inlandverkehrs 1990-2012, Wien: 

s.n. 

 



ANHANG 

35 

 

5.2 Reifenluftdruckkontrolle bei Pkw und Lkw 

5.2.1 Beschreibung der Maßnahme 

Der Luftdruck in allen Reifen eines Pkw oder Lkw wird festgestellt. Die Auswertung zeigt dem Teilnehmer bzw. 

der Teilnehmerin den optimalen Reifenluftdruck und mit welcher Endenergieeinsparung die Einstellung dieses 

Wertes verbunden wäre. 

Bei Reifenluftdruckkontrollen an Pkw sind die vermehrt zum Einsatz kommenden 

Reifenluftdruckkontrollsysteme zu berücksichtigen. Jedes Fahrzeug der Klasse M1 (Pkw und 

Kombinationskraftwagen bis 3,5 t), das in der EU nach dem 1.11.2012 neu typisiert oder nach dem 1.11.2014 

erstmalig zugelassen wurde bzw. wird, muss mit einem Reifenluftdruckkontrollsystem ausgestattet sein (Eppel 

& Proneber, 2014). Diese Systeme weisen auf einen Druckabfall im Reifen hin. Dies soll sowohl die 

Verkehrssicherheit als auch die Effizienz der Fahrzeuge erhöhen. Gleichzeitig sind laut Energieeffizienzgesetz § 

27 (4) 1 nur jene Energieeffizienzmaßnahmen anrechenbar, die über rechtliche oder technische Mindestvorgaben 

oder Pflichten hinausgehen. Daher ist eine Reifendruckkontrolle an einem Pkw mit gesetzlich vorgeschriebenem 

Reifendruckkontrollsystem nicht anrechenbar. 

Eine Reifendruckkontrolle wird anerkannt, wenn folgende Kriterien erfüllt werden: 

 Die Messung des Reifendrucks erfolgt mit kalibrierten Messgeräten. 

 Die Auswertung der Messung wird in schriftlicher Form an den Teilnehmer oder die Teilnehmerin 

übergeben. 

 Die Auswertung der Messung beinhaltet den aktuellen und den optimalen Druck aller Reifen sowie das 

bestehende Einsparpotential, ausgedrückt in Liter Kraftstoff sowie Euro pro Jahr. 

Anwendung der Methode 

Projektspezifische 

Eingabe  

Für diese Methode ist eine projektspezifische Eingabe möglich. 

Anwendung der 

Methode 

Diese Methode ist für Maßnahmen ab 1.1.2014 anzuwenden, soweit keine individuelle 

Bewertung durchgeführt wurde. 

Haushaltsquote Für privat genutzte Fahrzeuge 

Diese Maßnahme ist vollständig auf die Haushaltsquote gemäß §10 (1) des EEffG 

anrechenbar. 

 

Für betrieblich genutzte Fahrzeuge 

Diese Maßnahme ist keinesfalls auf die Haushaltsquote gemäß §10 (1) des EEffG 

anrechenbar. 

Abschluss der 

Maßnahme 

Diese Maßnahme beginnt ihre Einsparwirkung mit dem Datum der Durchführung der 

Reifendruckkontrolle zu entfalten.  
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5.2.2 Formel für die Bewertung der Maßnahme 

Die Endenergieeinsparung durch eine Reifendruckkontrolle setzt sich aus dem durchschnittlichen 

Endenergieverbrauch aller Fahrten einer teilnehmenden Person multipliziert mit dem Faktor der Einsparung 

durch eine Reifendruckkontrolle bezogen auf den Endenergieverbrauch zusammen. 

𝐸𝐸𝑔𝑒𝑠 = 𝐸𝐸𝑉 ∙ 𝑓𝑒𝑒 ∙ 𝑟𝑏 ∙ 𝑠𝑜 ∙ 𝑐𝑧 

 

EEges Endenergieeinsparung der Maßnahme in [ kWh/a ] 

EEV Durchschnittlicher Endenergieverbrauch aller Fahrten einer teilnehmenden Person pro Jahr 

[ kWh/a ] 

fee Faktor der Einsparung durch eine Reifendruckkontrolle bezogen auf den Endenergieverbrauch [ % ] 

rb Rebound Effekt, Erhöhung des Energieverbrauchs durch geringere Kosten des Energieservice [ - ] 

so Spill over Effekt = Multiplikatoreffekt der Maßnahme [ - ] 

cz Sicherheitszu-/-abschlag [ - ] 

 

5.2.3 Default-Werte  

Die Lebensdauer der Maßnahme beträgt 1 Jahr. 

Tabelle 5.2-1: Default-Werte für Pkw 

 Parameter Jahr Wert 

fee 
Einsparung durch eine Reifenluftdruckkontrolle an einem 

Pkw in Abhängigkeit vom Jahr der Umsetzung 

2015 0,40 % 

2016 0,37 % 

2017 0,34 % 

2018 0,31 % 

2019 0,28 % 

2020 0,25 % 

EEV Durchschnittlicher Endenergieverbrauch aller Fahrten einer 

teilnehmenden Person pro Jahr [ kWh/a ] 
 8.300 
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Tabelle 5.2-2: Default-Werte für Lkw 

 Parameter Wert 

fee Einsparung durch eine Reifendruckkontrolle an einem LKW 0,26% 

EEV Durchschnittlicher Endenergieverbrauch aller Fahrten einer 

teilnehmenden Person pro Jahr [ kWh/a ] 
350.654 

 

Voraussetzung für die Verwendung dieses Einsparungswerts ist die Einhaltung der in der Beschreibung 

genannten Kriterien für Reifendruckkontrollen. 

 

Tabelle 5.2-3: Endenergieeinsparung je Reifendruckkontrolle an einem PKW [ kWh/a ] 

 
Jahr 

Endenergieeinsparung 

[ kWh/a ] 

Endenergieeinsparung je 

Reifendruckkontrolle an einem PKW in 

Abhängigkeit vom Jahr der Umsetzung 

2015 33,4 

2016 30,9 

2017 28,4 

2018 25,9 

2019 23,4 

2020 20,9 

 

Tabelle 5.2-4: Endenergieeinsparung je Reifendruckkontrolle an einem LKW [ kWh/a ] 

 Endenergieeinsparung [ kWh/a ] 

Endenergieeinsparung je 

Reifendruckkontrolle an einem LKW 
920,5 

 

5.2.4 Methodischer Ansatz und zugrunde liegende Daten 

Pkw 

Studien zeigen, dass 50 % der PKW mit zu geringem Reifendruck unterwegs sind. In diesen Fällen ist der 

Reifendruck um durchschnittlich 0,2 – 0,4 bar zu gering. Dies verursacht einen Kraftstoffmehrverbrauch von 1 

% - 2,5 % (Smokers, et al., 2006). Publikationen des deutschen Umweltbundesamtes  und des 

Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft  weisen jeweils auf ein 

Einsparpotential von 5 % bei einem um 0,5 bar zu geringen Druck hin. Auf Basis dieser zitierten Quellen wurde 

das Einsparpotential mit 2,5 % angesetzt. 

Bei der Berechnung der erzielten Einsparung wird von einer Umsetzungsrate von 35 % ausgegangen. Dieser 

Wert beruht auf der Evaluation eines Spritspartrainings. Dabei wurde festgestellt, dass rund 35 % der 

Schulungsteilnehmerinnen und Schulungsteilnehmer das vermittelte Wissen tatsächlich anwenden (Smokers, et 

al., 2006). Der Faktor der Einsparung durch eine Reifendruckkontrolle bei einem PKW setzt sich somit wie folgt 
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zusammen: Bei 50% der Reifendruckkontrollen an PKWs wird ein Einsparpotential von 2,5 % festgestellt, 

wovon 35 % tatsächlich genutzt werden. 

Ein weiterer Einflussfaktor bei der Berechnung der erzielbaren Einsparung sind die vermehrt zum Einsatz 

kommenden Reifendruckkontrollsysteme RDKS. Jedes Fahrzeug der Klasse M1 (PKW und 

Kombinationskraftwagen bis 3,5 t), das in der EU nach dem 1.11.2012 neu typisiert oder nach dem 1.11.2014 

erstmalig zugelassen wurde bzw. wird, muss mit einem RDKS ausgestattet sein (Eppel & Proneber, 2014). Diese 

Systeme weisen auf einen Druckabfall im Reifen hin. Dies soll sowohl die Verkehrssicherheit als auch die 

Effizienz der Fahrzeuge erhöhen. Gleichzeitig sind laut Energieeffizienzgesetz § 27 (4) 1 nur jene 

Energieeffizienzmaßnahmen anrechenbar, die über rechtliche oder technische Mindestvorgaben oder Pflichten 

hinausgehen. Daher wurde auf Basis des Fahrzeugbestands und der jährlichen Neuzulassungen der Anteil an 

Fahrzeugen mit RDKS für die kommenden Jahre abgeschätzt (Statistik Austria, 2015). Der steigende Anteil der 

Fahrzeuge mit RDKS senkt die Wirksamkeit einer Reifendruckkontrolle bei PKW. 

Der durchschnittliche Energieverbrauch eines Pkw in Österreich wurde der Methode „Spritspar-Trainings“ 

entnommen. 

Lkw 

Die Studien zeigen, dass 75 % der LKW mit zu geringem Reifendruck unterwegs sind (Leduc, 2009). Dabei 

besteht ein Einsparpotential von 1 % (Kojima & Ryan, 2010). Bei der Berechnung der erzielten Einsparung wird 

von einer Umsetzungsrate von 35 % ausgegangen (Smokers, Vermeulen, van Mieghem, & Gense, 2006). Dieser 

Wert unterscheidet sich nicht von jenem für den PKW-Bereich, da die Form des Informationstransfers in beiden 

Bereichen ident ist. Der Faktor der Einsparung durch eine Reifendruckkontrolle bei einem LKW setzt sich somit 

wie folgt zusammen: Bei 75 % der Reifendruckkontrollen an LKW wird ein Einsparpotential von 1 % 

festgestellt, wovon 35 % tatsächlich genutzt werden. 

Der durchschnittliche Energieverbrauch eines LKW in Europa wurde auf Basis von Informationen des 

Deutschen Umweltbundesamtes (Dünnebeil, et al., 2015) und der Forschungsorganisation „International Council 

in Clean Transportation“ (TIAX, 2011) berechnet. 

Tabelle 5.2-5: Bestimmung des durchschnittliche Energieverbrauch eines LKW [ kWh/a ] 

Fahrzeugklasse 
Bestand in EU 

2010 (in Mio.)
5
 

spez. EEV
6
 

MJ/km 

Fahrleistung p.a.
7
 

km/a 

EEV p.a. 

kWh/a 

Sattelzug 40t, Fernverkehr 2,0 13,0 130.000 469.444 

Sattelzug 40t, 

Regionalverkehr 
1,2 15,1 60.000 251.667 

Solo-LKW 12t, 

Stadtverteiler 
0,45 7,8  40.000 86.667 

Gewichteter Mittelwert    350.654 

 

5.2.5 Anwendungsbeispiel 

Ausgangslage Eine lenkberechtigte Person möchte den Treibstoffbedarf ihres PKW 

reduzieren und führt daher im Jahr 2015 eine Reifendruckkontrolle durch. 

Vergleichsmaßnahme Die lenkberechtigte Person führt keine Reifendruckkontrolle durch und der 

optimale Reifendruck wird nicht eingestellt. 

                                                           
5 TIAX, 2011 
6 Dünnebeil, et al., 2015 
7 Dünnebeil, et al., 2015 
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Berechnung der 

Endenergieeinsparung 

Bei 50 % der Reifendruckkontrollen wird ein Einsparpotential von 2,5 % 

festgestellt, welches in 35 % der Fälle genutzt wird. 

Die lenkberechtigte Person überprüft im Jahr 2015 den Druck in den 

Reifen seines oder ihres PKW. 

Der PKW der lenkberechtigten Person weist einen jährlichen 

Endenergieverbrauch von 8.300 kWh auf. 

Endenergieeinsparung/Jahr Die Endenergieeinsparung für diese Person beträgt im Jahr 2015 

33,4 kWh. 

 

5.2.6 Dokumentation der Maßnahme 

§ 27 EEffG legt die Dokumentationsanforderungen für Energieeffizienzmaßnahmen grundsätzlich fest. Für die 

vorliegende Methode gelten die folgenden Anforderungen: 

 (3) 1.: die Art der Energieeffizienzmaßnahme, die Art des eingesparten Energieträgers, nicht 

jedoch eine eindeutige Kennnummer (diese vergibt die Nationale Energieeffizienz-

Monitoringstelle); 

 (3) 2.: die genaue Bezeichnung des Unternehmens gemäß § 9 oder des Energielieferanten gemäß 

§ 10 oder § 11, dem die Energieeffizienzmaßnahme zuzurechnen ist; 

 (3) 3.: die genaue Bezeichnung der juristischen oder natürlichen Person, bei der die Maßnahme 

gesetzt wurde; 

 (3) 4.: den Zeitpunkt (Datum der Fertigstellung) und den Ort der Energieeffizienzmaßnahme; 

 (3) 6.: Art und Umfang von erhaltenen Förderungen für die Energieeffizienzmaßnahme sowie die 

Angabe des Anreizes, der Aufwendungen, Investitionen oder sonstiger Maßnahmen, die für das 

Setzen der Effizienzmaßnahme erforderlich waren; 

 (3) 7.: den Beleg, dass die Energieeffizienzmaßnahme tatsächlich gesetzt wurde; 

Dazu ist ein Beleg notwendig, mit Hilfe dessen die Durchführung der Reifendruckkontrolle 

nachgewiesen werden kann, z.B. Datenbankauszug inkl. Nachweis, dass es sich um Pkw bzw. Lkw 

handelt;  

 (3) 8.: das Datum der Dokumentation. 

Bei projektspezifischer Eingabe sind die verwendeten Werte nachweisbar zu dokumentieren und zu belegen. 
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6 Bewusstseinsbildende Maßnahmen 
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6.1 Energieverbrauchsmonitoring 

Kapitel wird noch ergänzt 
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6.2 Bewusstseinsbildende Maßnahmen/Kampagnen 

Kapitel wird noch ergänzt 
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7 Definition Beispielgebäude – Wohngebäude 

Zur Berechnung von Energieeinsparungen durch Maßnahmen wurden Beispielgebäude entwickelt, die für bestimmte 

Gebäudekategorien repräsentativ sind. Die Berechnung des Heizwärmebedarfs je Gebäude stützt sich auf die folgenden 

österreichischen Normen: 

 ÖNORM B 1800 

 ÖNORM B 8110 

 ÖNORM EN ISO 13790 

 ÖNORM EN 13829 

 ÖNORM H 5056 

 ÖNORM H 5057 

 ÖNORM H 5058 

 ÖNORM H 5059 

Diese Normen finden in der OIB Richtlinie 6 Anwendung (OIB, 2011); diese Richtlinie dient als Basis für die 

Harmonisierung der bautechnischen Vorschriften in Österreich. Durch Verwendung der oben angeführten Normen sind 

die Gebäude hinsichtlich Energiekennwerten, Nutzungsprofilen und klimatischen Bedingungen definiert. 

Für die Berechnungen der Heizwärmebedarfs-Kennwerte wurde die Software „Gebäudeprofi Duo“ (ETU GmbH, 2014) 

verwendet, in der sowohl die OIB Richtlinie 6 als auch die angeführten Normen zur Anwendung kommen. 

Die normgerecht ermittelten Bedarfswerte wurden mit Daten zu verfügbaren Endenergieverbrauchswerten der Gebäude 

abgeglichen. 

Für die Beispielgebäude wird das Referenzklima herangezogen, welches einen Durchschnitt für alle österreichischen 

Standorte darstellt. Für die konkrete Maßnahme muss das Referenzklima in ein Standortklima umgerechnet werden. Die 

Umrechnung von Referenz- auf Standortklima wird in den jeweiligen Bewertungsmethoden der 

Energieeffizienzmaßnahmen beschrieben. 

7.1 Wohngebäude 

Wohngebäude werden in Anlehnung an die von der Statistik Austria gewählte Kategorisierung in drei 

Gebäudekategorien „Einfamilienhaus“ (EFH), „Mehrfamilienhaus“ (MFH) und „Großvolumiger Wohnbau“ (GVWB) 

eingeteilt. Jedes Wohngebäude wird zudem in drei thermische Standards (Bestand, Sanierung und Neubau) unterteilt. 

Für die Definition der Gebäude werden statistische Daten und harmonisierte bautechnische Vorschriften herangezogen, 

die in den jeweiligen Gebäudekategorien im Detail beschrieben werden. 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Bruttogrundfläche (BGF) und den Heizwärmebedarf (HWB) sowie den 

Warmwasserwärmebedarf (WWWB) der genannten Gebäudekategorien. Die Beispielgebäude sind in den 

nachfolgenden Abschnitten näher beschrieben. 

Tabelle 7.1-1: Bruttogrundfläche, Heizwärmebedarf des Referenzklimas und Warmwasser-Wärmebedarf je Gebäudetyp 

 

BGF WWWB HWB 

[ m² ] [ kWh/m²a ] [ kWh/a]  [ kWh/m²a ] [ kWh/a ] 

EFH 

Bestand 

172,2 12,8 2.204 

170,2 29.308 

Sanierung 67,0 11.537 

Neubau 52,7 9.075 

MFH 

Bestand 

404,3 12,8 5.175 

130,7 52.842 

Sanierung 58,0 23.449 

Neubau 45,0 18.194 

GVWB 

Bestand 

1.549,3 12,8 19.831 

89,6 138.817 

Sanierung 46,6 72.197 

Neubau 35,6 55.155 
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7.1.1 Einfamilienhaus (EFH) 

Einfamilienhäuser sind Gebäude, die 1 oder 2 Nutzungseinheiten beinhalten und ausschließlich zu Wohnzwecken 

genutzt werden. Das Beispielgebäude, das ein solches Wohngebäude repräsentiert und als Standard für die Berechnung 

von Endenergie-Einsparungen herangezogen wird, ist wie folgt definiert: 

Das EFH ist ein zweigeschoßiges Gebäude mit einem unbeheizten Keller, dessen Hauptachse in Ost-West-Richtung 

verläuft. Die Grundmaße betragen 7,9 m x 10,9 m, was eine Bruttogrundfläche (BGF) von 172,2 m² ergibt. Die 

Nutzfläche (NF) des Hauses beträgt 137,7 m². Die Fensterfläche beträgt insgesamt 11 % an der Fassadenfläche. An der 

Nord- und Südseite des Gebäudes beträgt die Fensterfläche jeweils 7,6 m² und an der Ost- und Westseite jeweils 5,5 m². 

Das beheizte Bruttovolumen des Gebäudes beträgt 516,7 m³, das A/V-Verhältnis liegt bei 0,77 1/m und die 

charakteristische Länge (lc) bei 1,3 m. Das EFH verfügt über ein 45° geneigtes Satteldach, wobei der Dachraum 

unbeheizt ist. Das Wärmebereitstellungssystem und die Verteilleitungen befinden sich im unbeheizten Bereich des 

Gebäudes. 

Das EFH verfügt, je nach Zustand, über folgende Bauteil-U-Werte und den daraus berechneten Heizwärmebedarf: 

(OG…Oberste Geschoßdecke, AW…Außenwand, KD…Kellerdecke, F…Fensterfläche) 

Tabelle 7.1-2: Charakteristische Länge, U-Werte und Heizwärmebedarf des Referenzklimas für das EFH 

 

EFH 

lc 

U-Wert [ W/m²K ] 

HWB [ kWh/m²a ] OG AW KD F 

Bestand 

1,3 

0,52 0,90 0,73 2,52 170,2 

Sanierung 0,25 0,39 0,33 1,08 67,0 

Neubau 0,15 0,30 0,31 1,08 52,7 

 

Heizsystem des Bestands 

Ein universell einsetzbares Heizsystem für Bestandsgebäude ist in diesem Kapitel nicht angegeben, da das 

Referenzheizsystem von der Energieeffizienzmaßnahme abhängig ist. 

Methodischer Ansatz 

Die Bruttogrundfläche entspricht der statistischen Durchschnittsgröße
8
 eines EFH, das in der bisher stärksten 

Bauperiode (in den Jahren von 1960 bis 1980) errichtet wurde. Die charakteristische Länge und die Fensterflächen 

orientieren sich am OIB-Dokument zum Nachweis der Kostenoptimalität (OIB, 2014). Die Gebäudegeometrie wurde 

entsprechend der BGF und der charakteristischen Länge erstellt. 

Das Nutzungsprofil entspricht dem Einfamilienhaus gemäß ÖNORM B 8110-5. Dem Nutzungsprofil sind die 

Klimakennwerte des Referenzklimas gemäß ÖNORM B 8110-5 hinterlegt. 

Für die Ermittlung des HWB wurden beim Bestandsgebäude die U-Werte der Bauordnungen aus den Jahren 1960 bis 

1980 herangezogen und über die Bundesländer gemittelt. Für den Neubau und die Sanierung wurde der HWB mithilfe 

der aktuellen Vorgaben der OIB Richtline 6 (OIB-330.6-009/15) ermittelt. Als Ausgangswert für die Bestimmung der 

U-Werte im Neubau und der Sanierung wurden die U-Werte des Bestandsgebäudes so angepasst, dass die HWB-

Mindestanforderungen der OIB-Richtlinie 6 erreicht werden. 

7.1.2 Mehrfamilienhaus (MFH) 

Mehrfamilienhäuser sind Gebäude, die 3 bis 10 Nutzungseinheiten beinhalten und ausschließlich zu Wohnzwecken 

genutzt werden. Das Beispielgebäude, das ein solches Wohngebäude repräsentiert und als Standard für die Berechnung 

von Endenergie-Einsparungen herangezogen wird, ist wie folgt definiert: 

  

                                                           
8 Eigene Berechnungen, Datenquelle: Statistik Austria (2011): Registerzählung 2011 - GWZ: Gebäude; Statistik Austria (2014): Mikrozensus - 

Hauptwohnsitzwohnungen (HWS) ab 2004. 
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Das MFH ist ein zweigeschoßiges Gebäude mit 2 Wohneinheiten je Geschoß und einem unbeheizten Keller. Die 

Hauptachse des Gebäudes verläuft in Ost-West-Richtung. Die Grundmaße betragen 13,3 x 15,2 m, was eine 

Bruttogrundfläche (BGF) von 404,3 m² ergibt. Die Nutzfläche (NF) des Hauses beträgt 323,3 m². Die Fensterfläche 

beträgt insgesamt 17 % an der Fassadenfläche. An der Nord- und Südseite des Gebäudes beträgt die Fensterfläche 

jeweils 16,8 m² und an der Ost- und Westseite je 14,7 m². Das beheizte Bruttovolumen des Gebäudes beträgt 

1.293,8 m³, das A/V-Verhältnis liegt bei 0,61 1/m und die charakteristische Länge lc bei 1,63 m. Das MFH verfügt über 

ein 45° geneigtes Satteldach, wobei der Dachraum unbeheizt ist. Das Wärmebereitstellungssystem und die 

Verteilleitungen befinden sich im unbeheizten Bereich des Gebäudes. 

Das MFH verfügt, je nach Zustand, über folgende Bauteil-U-Werte und den daraus berechneten Heizwärmebedarf: 

(OG…Oberste Geschoßdecke, AW…Außenwand, KD…Kellerdecke, F…Fensterfläche) 

Tabelle 7.1-3: Charakteristische Länge, U-Werte und Heizwärmebedarf des Referenzklimas für das MFH 

 

MFH 

lc 

U-Wert [ W/m²K ] 

HWB [ kWh/m²a ] OG AW KD F 

Bestand 

1,63 

0,52 0,90 0,73 2,52 130,7 

Sanierung 0,25 0,40 0,51 1,08 58,0 

Neubau 0,10 0,36 0,38 1,08 45,0 

 

Heizsystem des Bestands 

Ein universell einsetzbares Heizsystem für Bestandsgebäude ist in diesem Kapitel nicht angegeben, da das 

Referenzheizsystem von der Energieeffizienzmaßnahme abhängig ist. 

Methodischer Ansatz 

Die Bruttogrundfläche entspricht der statistischen Durchschnittsgröße
9
 eines MFH, das in der bisher stärksten 

Bauperiode (in den Jahren von 1960 bis 1980) errichtet wurde. Die charakteristische Länge und die Fensterflächen 

orientieren sich am OIB-Dokument zum Nachweis der Kostenoptimalität (OIB, 2014). Die Gebäudegeometrie wurde 

entsprechend der BGF und der charakteristischen Länge erstellt. 

Das Nutzungsprofil entspricht dem Mehrfamilienhaus gemäß ÖNORM B 8110-5. Dem Nutzungsprofil sind die 

Klimakennwerte des Referenzklimas gemäß ÖNORM B 8110-5 hinterlegt. Für die Ermittlung des HWB wurden beim 

Bestandsgebäude die U-Werte der damals geltenden Bauordnungen der Jahre 1960-1980 herangezogen und über die 

Bundesländer gemittelt. Als Ausgangswert für die Bestimmung der U-Werte im Neubau und der Sanierung wurden die 

U-Werte des Bestandsgebäudes so angepasst, dass die HWB-Mindestanforderungen der OIB-Richtlinie 6 erreicht 

werden. 

7.1.3 Großvolumiger Wohnbau (GVWB) 

Der Großvolumige Wohnbau umfasst Gebäude, die mindestens 11 Nutzungseinheiten beinhalten und ausschließlich zu 

Wohnzwecken genutzt werden. Das Beispielgebäude, das ein solches Wohngebäude repräsentiert und als Standard für 

die Berechnung von Endenergie-Einsparungen herangezogen wird, ist wie folgt definiert: 

Der GVWB ist ein dreigeschoßiges Gebäude mit 6 Wohneinheiten je Geschoß und einem unbeheizten Keller. Die 

Hauptachse des Gebäudes verläuft in Ost-West-Richtung. Die Grundmaße betragen 15,1 x 34,2 m, was eine 

Bruttogrundfläche (BGF) von 1.549,3 m² ergibt. Die Nutzfläche (NF) des Hauses beträgt 1.239,4 m². Die Fensterfläche 

beträgt insgesamt 21 % der Fassadenfläche. An der Nord- und Südseite des Gebäudes beträgt die Fensterfläche jeweils 

66,6 m² und an der Ost- und Westseite je 29,4 m². Das beheizte Bruttovolumen des Gebäudes beträgt 4.906 m³, das 

A/V-Verhältnis liegt bei 0,41 1/m und die charakteristische Länge lc bei 2,41 m. Das Gebäude verfügt über ein 30° 

geneigtes Satteldach, wobei der Dachraum unbeheizt ist. Das Wärmebereitstellungssystem und die Verteilleitungen 

befinden sich im unbeheizten Bereich des Gebäudes. 

  

                                                           
9 Eigene Berechnungen, Datenquelle: Statistik Austria (2011): Registerzählung 2011 - GWZ: Gebäude; Statistik Austria (2014): Mikrozensus - 

Hauptwohnsitzwohnungen (HWS) ab 2004. 
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Der GVWB verfügt, je nach Zustand, über folgende Bauteil-U-Werte und den daraus berechneten Heizwärmebedarf: 

(OG…Oberste Geschoßdecke, AW…Außenwand, KD…Kellerdecke, F…Fensterfläche) 

Tabelle 7.1-4: Charakteristische Länge, U-Werte und Heizwärmebedarf des Referenzklimas für den GVWB 

 

GVWB 

lc 

U-Wert [ W/m²K ] 

HWB [ kWh/m²a ] OG AW KD F 

Bestand 

2,41 

0,52 0,90 0,73 2,52 89,6 

Sanierung 0,30 0,50 0,55 1,10 46,6 

Neubau 0,20 0,30 0,53 1,10 35,6 

 

Heizsystem des Bestands 

Ein universell einsetzbares Heizsystem für Bestandsgebäude ist in diesem Kapitel nicht angegeben, da das 

Referenzheizsystem von der Energieeffizienzmaßnahme abhängig ist. 

Methodischer Ansatz 

Die Bruttogrundfläche entspricht der statistischen Durchschnittsgröße
10

 eines GVWB, der in der bisher stärksten 

Bauperiode (in den Jahren von 1960 bis 1980) errichtet wurde. Die charakteristische Länge und die Fensterflächen 

orientieren sich am OIB-Dokument zum Nachweis der Kostenoptimalität (OIB, 2014). Die Gebäudegeometrie wurde 

entsprechend der BGF und der charakteristischen Länge erstellt. 

Das Nutzungsprofil entspricht dem Mehrfamilienhaus gemäß ÖNORM B 8110-5, da die Norm kein Nutzungsprofil für 

GVWB vorsieht. Dem Nutzungsprofil sind die Klimakennwerte des Referenzklimas gemäß ÖNORM B 8110-5 

hinterlegt. 

Für die Ermittlung des HWB wurden beim Bestandsgebäude die U-Werte der geltenden Bauordnungen der Jahre 1960-

1980 herangezogen und über die Bundesländer gemittelt. Als Ausgangswert für die Bestimmung der U-Werte im 

Neubau und der Sanierung wurden die U-Werte des Bestandsgebäudes so angepasst, dass die HWB-

Mindestanforderungen der OIB-Richtlinie 6 erreicht werden. 

                                                           
10 Eigene Berechnungen, Datenquelle: Statistik Austria (2011): Registerzählung 2011 - GWZ: Gebäude; Statistik Austria (2014): Mikrozensus - 

Hauptwohnsitzwohnungen (HWS) ab 2004. 
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8 Definition Beispielgebäude – Nichtwohngebäude 

Aufgrund der homogenen Nutzungsprofile empfiehlt sich die Verwendung von Default-Werten in Bürogebäuden, für 

welche auch Default-Werte entwickelt wurden. 

8.1 Bürogebäude 

Die Bürogebäude werden in drei Altersklassen eingeteilt. Gebäude vor 1919 sind von der Bauweise her sehr homogen 

und sind mit dem Altbau des großvolumigen Wohnbaus im Methodendokument (Adensam, et al., 2013) vergleichbar. 

Für Bestandsgebäude mit einem Baujahr zwischen 1919 und 2000 wird repräsentativ ein Gebäude mit Baujahr 1975 

angenommen, welches in die Bauperiode mit der größten Anzahl an errichteten Gebäuden fällt. Aufgrund der relativ 

starken Abweichung der Energiekennzahlen wurde für Gebäude ab 2001 eine eigene Baualtersklasse definiert. Der 

Heizwärmebedarf der Bestandsgebäude bildet sowohl unsanierte als auch sanierte Gebäude ab. 

8.1.1 Beschreibung der Gebäude 

Aufgrund der geringen Abweichung der durchschnittlichen Bruttogrundfläche werden die gebäudegeometrischen 

Kennzahlen für Bestandsgebäude 1919-2000 und Bestandsgebäude ab 2001 gleichgesetzt. 

Tabelle 8.1-1: Beschreibung der Gebäude 

Altbau (vor 1919) Ein dreigeschoßiges Gebäude, dessen Hauptachse in Ost-West-Richtung verläuft. Die 

Grundmaße des Gebäudes sind 19,0 x 42,9 m. Die beheizte Bruttogrundfläche (BGF) beträgt 

2.445,3 m² und das beheizte Bruttovolumen (BV) beträgt 10.018 m³. Das A/V-Verhältnis 

liegt bei 0,31 1/m, die charakteristische Länge lc bei 3,18 m. 

Das Gebäude hat ein Satteldach mit einer Dachneigung von 30° Grad und einen unbeheizten 

Keller. Der Dachraum ist ebenfalls unbeheizt. 30% der Fassadenfläche wurden als 

Fensterfläche angenommen. 

Bestand (1919-2000) 

und 

Bestand (ab 2001) 

Ein dreigeschoßiges Gebäude dessen Hauptachse in Ost-West-Richtung verläuft. Die 

Grundmaße des Gebäudes sind 19,0 x 30 m. Die beheizte Bruttogrundfläche (BGF) beträgt 

1.710 m² und das beheizte Bruttovolumen (BV) beträgt 7.005 m³. Das A/V-Verhältnis liegt 

bei 0,33 1/m, die charakteristische Länge lc bei 2,99 m. 

Das Gebäude hat ein Satteldach mit einer Dachneigung von 30° Grad und einen unbeheizten 

Keller. Der Dachraum ist ebenfalls unbeheizt. 30% der Fassadenfläche wurden als 

Fensterfläche angenommen. 
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8.1.2 Nutzungsprofil und Energiekenndaten 

Das Nutzungsprofil entspricht dem Bürogebäude gemäß ÖNORM B 8110-5. Dem Nutzungsprofil sind die 

Klimakennwerte des Referenzklimas gemäß ÖNORM B 8110-5 hinterlegt. Für die Berechnung der Wärmeverluste über 

die Gebäudehülle wurden die U-Werte der nachfolgenden Tabelle angewandt. 

Tabelle 8.1-2: U-Werte des Beispielgebäudes Nichtwohngebäude 

U-Werte der Bauteile 

[ W/m²K ] 
OD AW KD FE g Gebäudebauart 

Altbau (bis 1919) 0,66 1,5 1,2 2,5 0,67 sehr schwere Bauweise 

Bestand (1919-2000) 0,45 0,9 1,15 2,5 0,67 mittelschwere Bauweise 

Bestand (ab 2001) 0,20 0,29 0,4 1,3 0,60 mittelschwere Bauweise 

OD … Oberste Geschoßdecke 

AW … Außenwand 

KD … Kellerdecke 

FE  … Fenster 

g … Lichtdurchlassgrad des Fensters 

 

Das Gebäude verfügt über keine mechanische Lüftung. Es wurde eine Luftwechselrate von 1,2 gemäß ÖNORM B 

8110-5 herangezogen. Aus den U-Werten der Bauteile ergeben sich die nachfolgenden Werte zum Heizwärmebedarf, 

absolut bezogen auf Bruttogrundfläche und Bruttovolumen: 

Tabelle 8.1-3: HWB des Beispielgebäudes Nichtwohngebäude 

 
Pro Jahr 

[ kWh/a ] 

Flächen-spezifisch 

[ kWh/m²a ] 

Volumens-spezifisch 

[ kWh/m³a ] 

Altbau (bis 1919) 325.000 133 32 

Bestand (1919-2000) 188.000 110 27 

Bestand (ab 2001) 74.000 43 11 
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8.1.3 Heizungstechnische Angaben 

Als Heizsystem für das Referenz-Bürogebäude wird eine zentrale Wärmebereitstellung für Raumwärme in 

Kombination mit einer dezentralen Wärmebereitstellung für Warmwasser gewählt. Aufgrund fehlender statistischer 

Informationen wurde dieses System als das plausibelste Heizsystem angenommen. 

Für die zentrale Wärmebereitstellung für Raumwärme wurden, in Abhängigkeit der eingesetzten Technologie, für die 

Bestandsheizsysteme und die effizienten Heizsysteme folgende Annahmen getroffen: 

Tabelle 8.1-4: Annahmen für das Heizsystem im Beispielgebäude Nichtwohngebäude 

Bestandsheizsystem 

Gas-Heizkessel Standardkessel mit Baujahr 2000 im unbeheizten Bereich; Brennstoff Erdgas; mit Gebläse 

für Brenner; keine modulierende Betriebsweise; die Nennleistung und Wirkungsgrade des 

Heizkessels wurden nach ÖNORM H 5056 bestimmt. 

Heizöl-Heizkessel Standardkessel mit Baujahr 2000 im unbeheizten Bereich; Brennstoff Heizöl Extraleicht; 

mit Gebläse für Brenner; keine modulierende Betriebsweise, keine Ölvorwärmung; die 

Nennleistung und Wirkungsgrade des Heizkessels wurden nach ÖNORM H 5056 bestimmt. 

Effizientes Heizsystem 

Gas-Brennwertkessel Reale Brennwertkessel der marktstärksten Kesselhersteller im unbeheizten Bereich; 

Brennstoff Erdgas; mit Gebläse für Brenner; modulierende Betriebsweise; die Nennleistung 

und Wirkungsgrade des Heizkessels wurden nach ÖNORM H 5056 bestimmt. 

Heizöl-Brennwertkessel Reale Brennwertkessel der marktstärksten Kesselhersteller im unbeheizten Bereich; 

Brennstoff Heizöl Extraleicht; mit Gebläse für Brenner; modulierende Betriebsweise, mit 

Ölvorwärmung; die Nennleistung und Wirkungsgrade des Heizkessels wurden nach 

ÖNORM H 5056 bestimmt. 

Fernwärme Nah-/Fernwärmestation; die Nennleistung des Fernwärmeanschlusses wurde nach 

ÖNORM H 5056 bestimmt. 

Grundwasser-

Wärmepumpe 

Wärmepumpe Grundwasser/Wasser im unbeheizten Bereich des Gebäudes, monovalenter 

Betrieb; die Nennleistung der Wärmepumpe wurde nach ÖNORM H 5056 bestimmt, der 

thermodynamische Gütegrad beträgt gemäß Marktdaten 0,48; es wird eine hocheffektive 

Grundwasserumwälzpumpe eingesetzt. 

Luft-Wärmepumpe Wärmepumpe Außenluft/Wasser im unbeheizten Bereich des Gebäudes, monovalenter 

Betrieb; die Nennleistung der Wärmepumpe wurde nach ÖNORM H 5056 bestimmt, der 

thermodynamische Gütegrad beträgt gemäß Marktdaten 0,40. 

Erdreich-Wärmepumpe Wärmepumpe Sole/Wasser (tief verlegt) im unbeheizten Bereich des Gebäudes, 

monovalenter Betrieb; die Nennleistung der Wärmepumpe wurde nach ÖNORM H 5056 

bestimmt, der thermodynamischer Gütegrad beträgt gemäß Marktdaten 0,54; es wird eine 

hocheffektive Solewasserumwälzpumpe eingesetzt. 

 

Es wird sowohl für die Bestandssysteme als auch für die effizienten Systeme weder ein Pufferspeicher noch eine 

Solaranlage vorgegeben. 

Für die Aufwandszahlen der effizienten Heizsysteme mit gebäudezentralen Erdgas- und Heizöl-Brennwertkesseln 

wurden je Gebäudetyp die Aufwandszahlen von Heizsystemen mit realen Brennwertkesseln der marktstärksten 

Kesselhersteller gemittelt. 
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Für die Wärmeverteilung im Bürogebäude wurden folgende Annahmen getroffen: 

Tabelle 8.1-5: Annahmen Wärmeverteilung im Beispielgebäude Nichtwohngebäude 

Bestandsheizsystem 

Alle Gebäudeklassen Kleinflächige Wärmeabgabe wie Radiator, Einzelraumheizer; Einzelraumregelung mit 

Thermostatventilen, individuelle Verbrauchserfassung; 

Auslegungstemperaturen: 

 Altbau (bis 1919) und Bestand (1919-2000): 70/55°C 

 Bestand (ab 2001): 55/45°C 

Verteilleitungen im unbeheizten Bereich sind ungedämmt; Steigleitungen und 

Anbindeleitungen sind im beheizten Bereich mit einer Dämmstärke von 1/3 ihres 

Rohrdurchmessers gedämmt; gleitende Betriebsweise 

Effizientes Heizsystem  

Alle Gebäudeklassen Kleinflächige Wärmeabgabe wie Radiator, Einzelraumheizer; Einzelraumregelung mit 

Thermostatventilen, individuelle Verbrauchserfassung; Auslegungstemperaturen 55/45°C; 

Verteilleitungen im unbeheizten Bereich sind mit einer Dämmstärke gedämmt, die ihrem 

Rohrdurchmesser entspricht; Armaturen sind gedämmt; Steigleitungen und 

Anbindeleitungen sind im beheizten Bereich mit einer Dämmstärke von 1/3 ihres 

Rohrdurchmessers gedämmt; gleitende Betriebsweise 

 

Fernwärme wird nicht als Referenz-Heizsystem herangezogen, da nicht davon ausgegangen wird, dass Fernwärme 

durch ein anderes Heizsystem ersetzt wird. In den angeführten Default-Bürogebäuden werden die folgenden 

Aufwandszahlen für den Bestand erreicht: 

Tabelle 8.1-6: Aufwandszahlen für das Beispielgebäude Nichtwohngebäude 

 Altbau (bis 1919) Bestand (1919-2000) Bestand (ab 2001) 

Gas 1,224 1,274 1,378 

Öl 1,231 1,281 1,389 

Durchschnitt 1,230 1,280 1,380 

 

Aus der Gebäude- und Wohnungszählung 2001 (STATISTIK AUSTRIA, 2004) ergibt sich eine Gleichverteilung  

zwischen den beiden Energieträgern Erdgas und Heizöl für Bürogebäude. Als Durchschnitt wird daher der 

arithmetische Mittelwert herangezogen. 

8.1.4 Methodischer Ansatz 

Gebäudegeometrie 

Die Bruttogrundfläche und das daraus bestimmte Bruttovolumen der Bürogebäude wurden mithilfe einer Auswertung 

der Statistik Austria aus dem Gebäude- und Wohnungsregister (GWR) aus dem Jahr 2012 ermittelt. Für die Definition 

der Gebäudegeometrie wurde angenommen, dass das Bürogebäude die gleiche Gebäudebreite und die gleiche Anzahl 

an Stockwerken wie das Beispielgebäude „Großvolumiger Wohnbau“ aufweisen. Die Länge wurde so gewählt, dass die 

Bruttogrundfläche des Beispiel-Bürogebäudes erreicht wurde. 

Energiekennwerte  

Für die Gebäude, die vor 1919 errichtet wurden, wurden dieselben U-Werte zur Berechnung herangezogen, die für das 

Beispielgebäude „Altbau im großvolumigen Wohnbau“ (Adensam, et al., 2013) angesetzt wurden. Der 

durchschnittliche Heizwärmebedarf des Gebäudebestands 1919-2000 und des Gebäudebestands ab 2001 wurde auf der 
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Basis von 50 in der Zeus-Datenbank erfassten Bürogebäuden bestimmt. Aus dem Heizwärmebedarf wurden die U-

Werte der Bauteile iterativ ermittelt. 
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